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Redakteur Dr. Schadeberg.

Halle, Sonntag den 7. Januar
Hierzu eine Beilage.

1849.
e

Verzeichnißder
in der Sitzung der Stadtverordneten

am S. Januar d. J. zu verhandelnden Gegenſtande.
1) Reviſion der Hospitals- Rechnung pro 1847.
2) Fernere Beſchaftigung des Bauſchreiber Hoffmann.
3) Erhöhung des Etatstitels fur Jnventarien.
4) Friſtgeſuch des Ackerpachter e.
5) Vermiethung der Schmidt'ſchen Hauſer.

Deutſchland.
Halle, d. 6. Januar. Das abgewichene Jahr iſt über-

reich an gewaltigen Ereigniſſen. Es ware vermeſſen, ein Bild
von dieſem Thatenſturm in den engen Rahmen eines Zeitungs-
artikels zuſammenfaſſen zu wollen. Wir heben nur Einzelnes
aus. Die erſten Flintenſchüſſe, die in der Kapuzinerſtraße zu
Paris abgedrückt wurden, rollten in tauſendfachem Echo wach-
ſend und wachſend durch Europa; die vier groößten Laändergrup-
pen, die den Baum der kontinentalen Civiliſation Europas tra-
gen und nahren, wurden auf Einen Ruf die Beute der tieſſten,
der allgemeinſten Erſchütterung und an anderthalb hundert Millionen
Menſchen, welche die Selbſtſucht der alten Fürſtenpolitik in den
tiefſten Schlaf übergeführt zu haben wähnten, erhoben ſich wie
Ein Mann, vom Durſte nach Freiheit getrieben, gegen ihre Re-
gierungen. Die Frucht am Volksbaume der Erkenntniß, in
träumeriſcher Stille mit allen heilſamen und giftigen Kraften
genährt, war reif geworden, die Saat, zu der die Reformation
den Boden vorbereitet, die die Philoſophie des 18. Jahrhun-
derts ausgeſtreut, bedeckte als wogendes Aehrenfeld einen uner-
meßlichen Raum unmöglich war es geworden die goldenen
Körner aus maſſenhaften Fluren auszuleſen, unmoglich durch

gewoöhnliche Regierungsmittel den Freiheitsdrang niederzuhalten.

See

Jn Millionen war das Bewußtſein ihrer Kraft und ihres
Rechts erwacht, der Geiſt der Völker war zum Rieſen ge-
worden und die Fürſten mit ihren kleinlichen Polizeimitteln zu
Pygmäen. Kein Heer, kein Thron konnte auch nur Stun-
denlang dem einigen Volkswillen widerſtehen. Dahin ſind wir

gelangt faſt ohne Kampf, ohne blutige Opfer. Das Volk hat
ſich wieder in ſein natürliches Recht eingeſetzt, hat aufgehört,

Eigenthum der Fürſten zu ſein, hat dieſe von der Höhe des
abſoluten Thrones heruntergezogen zu den Menſchen und ſie zu
den erſten Würdeträgern der Nation gemacht. Es geſchah, was
uns die Geſchichte auf jedem Blatte lehrt die Gewalt
wich der Gewalt. Die Bande wurden geloſt; frei iſt der
größte Theil von Europa der Marz hat das feudale Gebäude,
das ſeine Wölbungen tauſend Jahre ber Europa ausſpannte,
zerriſſen und die Regierungspolitik von Ehedem vernichtet. Jn
wenigen Stunden bedeckten die Trummer der alten Zeit den
Boden von 40tauſend Quadratmeilen und das alte Rader-
werk der Regierungsmaſchine hat alle ſeine Schwungkraft ver
loren. Das Schauſpiel dieſes außerordentlichen Umſchwunges
der Dinge war großartig, bewundernswerth im Beginn, ſchre-
ckenerregend im Verlauf.

Jerſtören iſt leicht, Schaffen iſt ſchwer. Das Volk fühlte
nach dem Sturm der Vernichtung die ſchwere Pflicht, zu einem
haltbaren Neubau zu ſchreiten. Es benahm ſich beſonnen und
ehrenwerth. Jn der erſten Sturmfluth ſank nur Eine Krone
unter, wahrſcheinlich nicht unrettbar; die Mäßigung der Völker
gebot ihnen ein Halt an den Stufen der Throne. Die euro-
päiſchen Kontinentalſtaaten beſitzen alles, nur nicht die Anlagen
und Grundbedingungen zur Republik. Aber ſo beſonnen und
achtungswerth freigewordene Völkermaſſen ſich benehmen, den
noch iſt es undenkbar, daß ohne leitende Regel und ohne einen
alleinherrſchenden Gedanken alle divergirenden Jndividualitaten
auf die Dauer ſich aus bloßer taktvoller Selbſtbeherrſchung in
einer ſolchen Weiſe vertragen und ſogar gegenſeitig ſo unter
ſtutzen, daß die Bürgſchaften der Ruhe und Ordnung nur eini-
germaßen ſicher ſind. Man unternahm den Neubau der Staats
ordnungen. Die Bauleute fanden ſich in neuen Regierungs-
beamten und in den Kammern, in den konſtituirenden Ver
ſammlungen. Frankreich gelangte eben ſo raſch als leichtfertig
zu einem Abſchluß, der zugleich Proteſt und Sühne für die ihm
1814 auferlegten Gewaltverträge iſt. Oeſterreich mit dem ge-
gebenen ſichtbaren Herrſcherhaupte, dem alte Gewohnheiten und
der Reſpekt fur das Beſtehende die Herrſchaft über die Gemu-
ther erhalten haben, wird nach Frankreich der zweite Staaten
komplex ſein, welcher die politiſche Reform einem herrſchenden
Gedanken unterwirft. Nur in Deutſchland, von jeher der Tum-
melplatz aller Jdeen, treibt der neidloſe Vorzug aufopfernder



Spekulation eine ſo große Mannigfalti re Syſteme
ans Licht, daß der Staat vor Staatstünſtkern faſt verſchwand
und nur der Eine Gedanke der Einheit als der Sonnenpunkt
aus dem Gewirre der Jdeen herausblitzte. Vorzüglich waren es
drei Hauptrichtungen von Reformbeſtrebungen, die aus der
Maſſe der Syſteme und Traäume heraustraten: das konſtitutio
nelle Furſtenthum mit mehr oder minder demokratiſchen Jnſti-
tutionen, die Republik von verſchiedenen Farben bis zur blut
rothen und die Errichtung eines völlig neuen ſocialen Gebäu-
des, bei dem die Erbauer ſich grundſatzlich um die kunftige Ge-
ſtaltung der Regierungsform gar nicht bekümmern. Die An
hänger des Konſtitutionalismus ſpalteten ſich in viele Parteien.
Die Einen wollten die alten Dynaſtien beſtehen laſſen, die An
dern nur einige derſelben, die Dritten ſtellten das Sprach oder
Raçenſyſtem das ſogenannte nationale voran und ſuch
ten vorerſt die gleichartigen Völkerſtamme zu verbinden. Die
Oyngſtie, der hiſtoriſche, politiſche, merkantile und militäriſche
Geſichtspunkt iſt dieſen ſogenannten Staatsphiloſophen Neben-
ſache. Andre wollten das Wahlkoönigthum, hier mit, dort ohne
Erblichkeit. Wieder Andre ſchwarmten fur eine alternirende
und ſogar für eine vielköpfige Regierungsgewalt. Alle hier ge
nannten theilten und theilen ſich wieder in Anhanger des Cen
traliſationsſyſtems und in Solche, die Foöderativſtaaten, ſogar
Foöderativbezirke wunſchen. Faſt gleich groß ſind die Anſichis
verſchiedenheiten unter den Anhangern der Republik. Ein wah-
res Chaos unverdauter Meinungen und ſtümperhafter Syſteme
bildet aber die dritte Gattung, die ſogenannten Socialiſten und
Kommuniſten, welche die Welt in ein großes Spinnhaus voll
Faulheit und Wohlleben und die Staaten in Maſtanſtalten ver

moöchten.u Schickſal traf Jtalien. Auch dort hinderte die
Unklarheit das Durchſchlagen eines einzigen in ſeiner Vollge-
gewichtigkeit anerkannten nationalen Gedankens. Nur darin un-
terſchied ſich die dortige Bewegung, daß ihr der italieniſche
Charakter feige Schlauheit, Jntrigue und Banditenmaßiges bei

e.u Deutſchland kampfte das ganze Jahr hindurch die po-
litiſche Schwärmerei mit dem Syſteme des Prattiſch Nothwen-
digen, die Traumpolitik der jugendlichen Jdealiſten mit der Le
benspolitik der Erfahrung und der Selbſterkenntniß. Der Kampf
der Syſteme wurde unter die Maſſe getragen, der politiſche
Traumer wurde Wüuhler, der geiſtige Kampf zum Straßenkampf
der rohen Gewalt. Die unklare Maſſe des Volkes ſollte die
parlamentariſchen Niederlagen der Phantaſten in Siege, des Le
bens, die zur Herrſchaft gelangte reformirende Vernunft in den
Wahnſinn ununterbrochener Revolution umkehren. Es gelang
nicht, die Einheit in das Praktiſch- Nothwendige und Wahre,
die Vernunft der Erfahrung, der gottliche Geiſt der Geſchichte
war ſtarker, als das Syſtem der Traumer, Phantaſten und po-
litiſchen Fanatiker. Die Ordnung ſiegte über die Geſetzloſigkeit,
die Reform über die Revolution, die Vernunft über den Fana-
tismus. Das iſt, wenn nicht die einzige, doch die größte Er
rungenſchaft, die das alte Jahr dem neuen als theures Ver-
maächtniß uüberantwortet hat. Bewahren wir ſie als den theu-
ren Schild, der die Völker vor Tauſchungen ſchirmt. Das ver-
gangene Jahr hat uns der Tauſchungen, der Traume, der Phan-
taſien viele gebracht, aber auch in Nebel verſchwinden laſſen.

aben wir in der Zeit des Druckes ſagt eine der namhaf-
teſten Zeitungen nur den Fürſten und den Regierungen alle
unſre Uebel zugeſchrieben und das Paradies auf Erden gekom
men geglaubt, wenn nur einmal das Volk in ſeinem Willen
nicht mehr beſchränkt wurde, ſo haben wir nun erfahren, daß
auch das „Volk“ nicht aus Engeln beſteht, und daß die Ty-
rannei der Katzenmuſiken, Haäuſerdemolirungen, Lebensbedrohun-
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gen und Ermordungen nicht beſſer ſei, als ehemalige kurheſſiſche
Juſtiz; daß Bosheit, Lüge und Verlaumdung republikaniſcher
Blatter gegen ſtandhafte Charaktere auf gleicher Linie ſtehen
mit den Anfeindungen derſelben Männer durch die alten Hof-
zeitungen daß Staändeverſammlungen, ſobald ſie im Beſitze der
Gewalt ſind, ſich eben ſo wenig an die Schranken des Geſetzes
binden, als ſonſt die Kabinete kurz daß vieles Beſtehende
nützlicher iſt, als man geglaubt, und manches Erſehnte ſchadli-
cher, als man gewußt. Die meiſten von denen, welche ſonſt das
ſtehende Heer als Stütze der Tyrannei haßten, haben ſeitdem
erfahren, daß es doch vor noch größerer Tyrannei ſchützt und
mit ſeinem Blute uns vor der Blutherrſchaft der Rothen be-
wahrt hat. Wer nach allgemeiner Volksbewaffnung rief, will
an die elende Haltung der Bürgerwehren in Berlin, Koöln,
Breslau, Mannheim, Leipzig u. ſ. w. nicht erinnert ſein und
beſchränkt ſeine Wünſche verſtaändiger Weiſe auf die Einführung
des preußiſchen Landwehrſyſtems. Wer die unbeſchränkte Rede
freiheit erſehnte, iſt durch diejenigen Parlamentsglieder, welche
ihren Ruhm in der Verletzung des parlamentariſchen Anſtandes
geſucht haben, geheilt. Wer die Thatigkeit der konſtituirenden
Verſammlungen als die vollendetſte Weisheit verkündete, iſt
durch den ganz würdeloſen Ton, wie er in den Verſammlungen
zu Berlin, Altenburg, Bernburg u. ſ. w. ſich in wohlfeiler
Tapferkeit breit gemacht, nuchtern geworden und wer in der
Monarchie das letzte Hinderniß der Freiheit erblickte, ſtand mit
offenem Munde bei dem Anblicke, wie ein ganzes Volk ſeinem
Könige dankte, daß er es von ſeinen Vertretern befreit hatte.
Das alte Jahr hat uns von manchem Wahne geheilt, das neue
wird der Taäuſchungen noch mehrere aufzeigen.

Verlin, d. 6. Jan. Der heutige Preuß. Staats Anzei-
ger enthalt die Verordnung über die Aufhebung der Privatge-
richtsbarkeit und des eximirten Gerichtsſtandes, ſowie über die
anderweitige Organiſation der Gerichte ferner eine Verordnung
über die Einführung des mündlichen und öffentlichen Verfah
rens mit Geſchworenen in Unterſuchungsſachen. Wir werden
dieſe Verordnungen in Beilagen vollſtandig geben.)

Se. Excellenz der Kaiſerlich öſterreichiſche Wirkliche Gehei-
me Rath und Gouverneur von Steyermark, Graf von Wicken-
burg, iſt von Gratz hier angekommen.

Bekanntmach um g.Es ſind ſeit einiger Zeit falſche Darlehn Kaſſenſcheine zu 5 Thlrn.
und zu 1 Thlr. zum Vorſchein gekommen. Wir finden uns dadurch ver
anlaßt, im eigenen Jntereſſe des Publikums deſſen Mitwirkung zur Ent-
deckung der Fälſcher in Anſpruch zu nehmen, und Jedem, welcher der
Behörde über einen Verfertiger oder wiſſentlichen Verbreiter falſcher Dar
lehns-Kaſſen-Scheine zuerſt eine ſolche Anzeige macht daß dieſe zur Un
terſuchung und Beſtrafung gezogen werden können eine Belohnung von
Dreihundert Thalern, und wenn in Folge der Anzeige auch die
Beſchlagnahme der zur Anfertigung der falſchen Darlehns-Kaſſen-Scheine
benutzten Formen, Platten und ſonſtigen Geräthſchaften erfolgt eine Er-
höhung dieſer Belohnung bis zu Fünfhundert Thalern zuzuſichern.

Die Anzeige kann Jeder bei der Orts Polizei Behörde machen, und
auf die Verſchweigung ſeines Namens rechnen inſofern dieſem Verlangen
ohne nachtheilige Einwirkung auf das Unterſuchungs- Verfahren nachgege
ben werden kann.

Berlin den 3. Januar 1849.
Haupt Verwaltung der Darlehns-Kaſſen.

von Lamprecht.

Auf den Antrag des Staats- Miniſteriums in dem Berichte
vom 4. d. M. beſtimme Jch, daß auf den 22. und den 29.
Januar d. J. wegen der auf dieſe Tage durch das Patent vom
5. Decbr. v. J. Geſetz Sammlung Seite 392) anberaumten
Wahlen hinſichtlich der Vornahme von Rechtsgeſchaften ſo wie
der Amtshandlungen der Behörden und einzelnen Beamten, die
in den bürgerlichen Geſetzen für Sonn und Feſttage gegebe-
nen Beſtimmungen angewendet werden ſollen. Dieſer Mein Er-
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laß iſt durch Aufnahme in die Geſetz Sammlung zur allgemei-
nen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 5. Januar 1849.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel.
v. Strotha. Rintelen. von der Heydt.

Für den Finanz Miniſter: Kuhne. Graf v. Buuülow.
An das Staats Miniſterium.

Auf die vereinten Antrage des Magiſtrats und der Stadt-
verordneten Verſammlung bei dem General v. Wrangel, um
die Geſtattung von Vor Verſammlungen der Urwaähler der Be
zirke zur bevorſtehenden Wahl ohne weitere Beſchrankung, hat
der General v. Wrangel Folgendes geantwortet:

Jn Sachen betreffend die Erlaubniß zur Abhaltung von Verſammlun-
gen der Urwähler zum Zwecke der vorläufigen Beſprechung über die Wah-
len, will ich unter Bezugnahme auf die in meinem Schreiben vom 22.
d. M. feſtgeſetzten Bedingungen auf die Vorſtellung eines Wohllöbl. Ma-
giſtrats vom 30. d. M. die Wahlverſammlungen in der Art genehmigen,
daß 1) dieſe in der Urwählerſchaft eines jeden Stadtbezirks ſtattfinden,
jedoch ohne zu denſelben durch die Zeitungen oder Plakate öffentlich auf
zufordern; 2) daß der Stadtverordnete und der Bezirksvorſteher des Be
zirks der Stadt bei den zur Vorbeſprechung ſtattfindenden Verſammlungen
gegenwärtig ſind, um ſich zu überzeugen daß dieſelben dem geſetzlichen
Zweck einer Wahlverſammlung gewidmet bleiben, unter der Verpflich-
tung etwanigen Abweichungen von dieſen geſteckten Grenzen entgegenzu-
treten 3) daß das Verſammlungslokal und die feſtgeſetzte Zeit zur Ver
ſammlung von dem Bezirksvorſteher dem Revier- Polizei Commiſſarius
angezeigt wird, und 4) daß die Verſammlung ſelbſt nicht länger als Abends
9 Uhr dauert. Wenn ich nun auch erwarten kann, daß die Stadtver-
ordneten und Bezirksvorſteher von der Wichtigkeit des Gegenſtandes und
regem Eifer durchdrungen, in den Vorverſammlungen nach ihren beſten
Kräften dahin wirken werden, den eigentlichen Zweck der Beſprechung
nicht zu verfehlen, ſo könnten dennoch wohl Abweichungen und Ueber-
ſchreitungen in einzelnen Verſammlungen vorkommen. Jn ſolchen zu mei-
ner Kenntniß gekommenen Fällen behalte ich mir vor die ertheilte Er
laubniß ſofort zurückzuziehen und die betreffende Verſammlung nicht weiter
zu geſtatten. Schließlich benachrichtige einen Wohllöbl. Magiſtrat erge-
benſt, daß die Königl. Commandantur von mir beauftragt iſt, Wohldem-
ſelben die Liſte der Militär Urwähler am hieſigen Orte mitzutheilen, um
gefälligſt zu beſtimmen „ob die Militair-Urwähler überhaupt eigene
Wahlabtheilungen bilden, oder den und welchen Wahlbezirken einverleibt
werden ſollen. Der Oberbefehshaber der Truppen in den Marken, von
Wrangel. Berlin, den 31. December 1848. An einen Wohllöblichen
Magiſtrat hier.

Poſen, d. 3. Jan. Die hieſige Konigliche Regierung
verantwortet ſich in der heutigen „Poſener Zeitung gegen ei-
nige ihr gemachte Vorwürfe wegen parteiiſcher Leitung der Wahl-
bezirke. „Wir laſſen die Thatſachen folgen, ſchreibt die poſener
Regierung, um Jedem die Möglichkeit eines eigenen Urtheils zu
gewähren. Die frühere vom General v. Pfuel feſtgeſtellte De-
markationslinie iſt durch die amtlichen Blätter zur Kenntniß
gebracht. Sie ſollte Aenderungen unterliegen. Der General
v. Schäfer kam her, um im Auftrage der Reichsgewalt ſich
über die Demarkationslinie zu unterrichten. Er hat zu ſeinen
Berathungen nur den Ober- Präſidenten der Provinz Herrn
von Beurmann und den Regierungs -Vice-Praſidenten von
Kries zugezogen es wurde ein endlicher Beſchluß nicht ge-
faßt, ſondern über mehrere wichtige Punkte die ſpatere Ent-
ſchließung vorbehalten die ganze Berathung wurde ausdruück-
lich als eine geheime bezeichnet, über deren Jnhalt keine Mit-
theilung erfolgen ſollte. Eben deshalb iſt hier über den Jn-
halt jener Berathung keine ſchriftliche Notiz, keine Bezeichnung
auf Karten u. ſ. w. zurückgeblieben. Ueber das Reſultat der
Berathungen des Herrn General von Schäfer in Berlin ſind
alle hieſigen Behörden ohne jede Kenntniß. Als es ſich daher
um die Legung der Wahlbezirke hier handelte, haben wir we-
der die Pfuel' ſche Demarkationslinie welche eben geändert
werden ſollte noch die neu aufzuſtellende, uns gar nicht bekannte,
zum Grunde legen können, uns vielmehr einfach an die alte Kreis-
eintheilung binden müſſen. Jetzt hat nach der uns gewordenen Mit

ſich bei uns ausdruückt.
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theilung das Königliche Miniſterium am 27. Decbr. v. J. den
Beſchluß gefaßt, die Wahlbezirke nach der neuen Demarka
tionslinie abgraänzen zu laſſen. Es kann dies nicht eher geſche
hen, als bis die von dem Herrn Ober-Praſidenten erbetenen
Nachrichten über die Feſtſtellung dieſer Linie aus Berlin einge
hen. Faktiſch unrichtig iſt in jenem Zeitungs- Artikel behauptet,
daß die gedachte Demarkationslinie in Frankfurt ſchon geneh
migt ſei; es hat vielmehr der General von Schäfer nach den
Angaben in den öffentlichen Blättern erſt ſeine Vorſchläge
darüber vorgelegt. Welche Folgen für die Wahlen im Uebrigen
die neue Linie haben wird, können wir eben ſo wenig als der
Verfaſſer des Zeitungs- Artikels überſehen, da eben die Linie
ſelbſt nicht bekannt iſt. Ob hiernach vollendete Thatſachen vor
lagen, denen wir vorſchriftsmäßige Rechnung hatten tragen
ſollen, mag Jeder beurtheilen, und darnach den Werth der an
deren gegen uns erhobenen Anſchuldigungen ermeſſen. (DO. R.)

Eiſenach, d. 2. Januar. Die Herzogin von Or-
leans empfing geſtern die Neujahrsgratulation der Stadtbe-
hörden, auch eine vom hieſigen demokratiſchen Verein „wegen
ihrer Wohlthaätigkeit.“ Man ſpricht davon, daß der neue Prä
ſident Frankreichs gleich nach ſeiner Ernennung der Herzogin
das Anerbieten machen laſſen von ihm ihr fruüheres Nadelgeld
ſo lange anzunehmen, als er Frankreich vorſtehe. Die Herzo
gin ſoll dieſes Anerbieten zwar nicht ausgeſchlagen, die Hälfte
deſſelben aber den in der Februarrevolution Verwundeten und
Verbliebenen zugewieſen haben. Wahr oder nicht wahr, ſo
muß bemerkt werden, daß die Herzogin ſeit der neueſten Ka
taſtrophe Frankreichs noch immer ebenſo eingezogen und ökono
miſch lebt wie früher, und den Anrechten ihrer Sohne unter
keiner Bedingung zu nahe zu treten entſchloſſen iſt. Jhre
Söhne, welche beide das 19. Lebensjahr noch nicht überſchrit-

ten haben, werden von einem franzöſiſchen Hofmeiſter in

ſtruirt. (Berl. Voſſ. Ztg.)Gotha, d. 1. Jan. Unſere ſeither von den Sturmen
der Zeit wenig ergriffen geweſene Stadt befindet ſich gegenwär-
tig in einer bedenklichen Aufregung. Obgleich die ſachſiſche
Garniſon in die Kaſerne gelegt worden iſt, verlangt der Bur
ger und Proletarierſtand dennoch, daß das ganze Militair aus
der Stadt müſſe, und um zum Ziele zu kommen, ſuchte man
mit den einzelnen Soldaten Handel, verhoöhnte die Offiziere und
Gemeinen und reizte ſie zur Gegenwehr. Mehrere Ungebuhr-
lichkeiten von Seiten des Militairs mußten die Glut nur noch
ſchüren, und ſo kam es denn am 30. Dec. zu einigen blutigen
Thätlichkeiten auf den Straßen. Die Folge war, daß der Bur
gerwehrcommandant gezwungen wurde, Generalmarſch ſchlagen
zu laſſen anfangs ſtanden ſich Bürgerſoldaten und Milikair
einander gegenüber, letzteres zog ſich aber bald ohne den maß-

loſen Beſchimpfungen und Verhoöhnungen irgend einen Wider-
ſtand entgegenzuſetzen, in die Kaſerne zurück. Jn groößter Eile
wurden noch zwei Compagnieen von Arnſtadt hierher comman-
dirt. Die Regierung ſoll die unzweideutigſten Beweiſe in den
Händen haben, daß man, ſobald das Militair die Stadt ver
laſſen, dem Landtage „vor das Quartier rücken will,“ wie man

(D. A. 3.)Jnm ODresdner Journal lieſt man über dieſe Vorgänge, daß
in Gotha nur zwei Compagnien Sachſen ſtanden. Um weitere

Exceſſe und einen ſehr wahrſcheinlichen ernſten Zuſammenſtoß
zu vermeiden, beſchloß der Commandant der hier ſtehenden ſach

ſiſchen Compagnieen auf die dringendſten Bitten mehrerer Behoör
den und Bürger und im Hinblick auf die unverhältnißmaäßige
Schwäche der Truppen, dieſe in die Kaſerne rücken zu laſſen,
worauf auch die Bürgerwehr abzog und das Volk ſich verlief.
Bisher herrſchte das beſte Vernehmen zwiſchen dem Militair



und der Bürgerſchaft, und es ſcheint daher, daß der Zwieſpalt
kunſtlich hervorgerufen iſt.

Frankfurt a. M., d. 2. Jan. Auf die ungewöhnlich
lange Unterbrechung der parlamentariſchen Thätigkeit durch eine
raſche Folge von Feiertagen wird die morgende Sitzung wieder den
Anfang von Berathungen machen, die nach dem nicht ganz zu
rechtfertigenden Wunſche einflußreicher Mitglieder jetzt gleichſam im
Sturmſchritt dem erſehnten Ziel entgegenfuhren ſollen. Wirtheilen
das Verlangen, aus ungewiſſen Zuſtänden zu geordneten Verhält
niſſen uberzugehen wir fühlen alle das Bedurfniß, ſo ſchnell
wie irgend möglich die deurſche Verfaſſung feſt begründet zu
ſehen, allein wir halten es für durchaus den Umſtänden und
einer höheren ſtaatsmänniſchen Auffaſſung zuwider, die wich
tigſte Frage, nach dem Oberhaupte, mit einer Uebereilung in
die Debatte zu werfen, bevor diejenigen Vorfragen erledigt
ſind, welche einmal als ſolche nach der Natur der Sache vor
legen, und die ſchlechthin nicht umgangen werden dürfen,
wenn man nicht geradezu in die Verfaſſung den Bruch von
Anfang an hineintragen will. Als die erſte und hauptſach
lichſte der Vorfragen fordert diejenige wegen der Stellung
Oeſterreichs ihre Löoſung. Mit großer Erwartung ſah man auf
heute Morgen der Rückkehr des Herrn v. Schmerling ent-
gegen, der, geſtern eingetroffener Meldung zufolge, während
der nächſten Wochen ſein neues Amt als Bevollmächtigter
Oeſterreichs bei der Centralgewalt verſehen dann aber die
Stelle eines Abgeordneten für den Reichstag zu Kremſier ein
nehmen wollte. Wie man im Laufe des Tages erfuhr, wird
ſich die Ankunft des Herrn v. Schmerling bis zum Abend ver-
zögern, gleichzeitig verbreitete ſich jedoch die Nachricht, daß eine
Depeſche der öſterreichiſchen Regierung eingetroffen
und dem Reichsminiſterium dahin mitgetheilt ſei es ergebe
ſich aus den Anſichten des Herrn v. Gagern ein unnrichtiges
Verſtändniß der im Programm des öſterreichiſchen Miniſteriums
niedergelegten Erklärungen über die beabſichtigte Stellung zu
Deutſchland. So verbreitet dieſe Nachricht bereits in höheren
Kreiſen iſt, ſo wenig glaubt man derſelben doch nach dem gan-
zen Umfang der Worte Glauben ſchenken zu können, da das
Miniſterium Schwarzenberg ſonſt wohl gethan haben würde,
für ihre politiſchen Räthſel einen neuen logiſchen Schlüſſel mit
zuſenden. Denn unmöglich wird man ohne denſelben und mit
gewoöhnlichem Verſtande zu anderen als den Gagernſchen Re
ſultaten gelangen können. Bis morgen muß ſich der Schleier
lüften inzwiſchen ſteht fur übermorgen die Verhandlung über
den Weſendonckſchen Antrag und deſſen Zurückweiſung in Aus-
ſicht, während vielleicht ſchon am Freitage der Ausſchuß zur
Begutachtung des Gagernſchen Programms ſeine Vorlage macht.
Bis jetzt hat derſelbe keinen definitiven Beſchluß faſſen können,
da zuvor Herrn v. Schmerlings Antwort abzuwarten ſteht.

Frankfurt a. M., d. 2. Jan. Der Reichsverwe-
ſer hat geſtern Abend um 6 Uhr die Gluckwünſche des Ge-
ſammtvorſtandes der Reichsverſammlung zum neuen Jahr ent-
gegengenommen. Der Praſident der Reichsverſammlung, Sim-
ſon, aäußerte ſich bei dieſer Gelegenheit in folgender Weiſe:

„Oer Geſammtvorſtand der verfaſſunggebenden Reichsverſammlung
darf es ſich erlauben bei dem eingetretenen Jahreswechſel Ew. kaiſerl.
Hoheit mit ſeinen ehrfurchtsvollen Glückwünſchen zu nahen. Ew. kai-
ſerl. Hoheit werden an dieſem Tage mit uns die Blicke rückwärts und
vorwärts richten: in ein abgelaufenes Jahr, das unter ſchweren Stür-
men reiche Saaten geſtreut, aber auch tiefe Wunden geſchlagen hat
und in das eben angebrochene, vor dem wir in der vertrauungsvollen
Erwartung ſtehen, es werde mit deren Heilung die nachhaltige und

„ausgiebige Ernte wahrer bürgerlichen Freiheit und ſtaatlicher Einigung
über unſere Fluren bringen. Ew. kaiſ. Hoheit haben ſich mit den Ar
beiten und Mühen der Reichsverſammlung eng verbinden wollen, da
Sie den Ruf der Vertreter des deutſchen Volkes mit dem vaterlander-
füllten Herzen annehmen, das die Nation an Ew. kaiſ. Hoheit kennt

und dankbar verehrt. Wenn uns gelingt und es wird uns gelingen
unſerem Volke endlich die Stelle unter den Völkern der Erde zu

erringen, die ihm wenn nicht alle Zeichen trügen nach dem Rath
ſchluß der Vorſehung beſchieden iſt, ſo ſind unſere Erfolge auch die Ew.kaiſ. Hoheit; unſerem Volke ſolches Heil wünſchen, heißt einen Se

enswunſch ausſprechen über Ew. kaiſ. Hoheit. Genehmigen Ew. kaiſ.Leyeſt den ehrerbietigen Ausdruck ſolcher Geſinnung und die innigen

Wünſche, die wir daran für die Erhaltung und das Gedeihen des Er
lauchten Familienkreiſes knüpfen der Ew. kaiſ. Hoheit zunächſt um
giebt, und dem in Jhrem Herzen die nächſte Stelle beſtimmt iſt nach
dem deutſchen Vaterlande!“

Der Reichsverweſer erwiderte dieſe Anrede mit nach-
ſtehenden Worten:

„Empfangen Sie, meine Herren, die Verſicherung des hohen Werthes,
den ich auf die Glückwünſche lege, die Sie mir als Ausdruck der Geſin
nungen der deutſchen Nationalverſammlung ſo eben darzubringen die Güte
hatten. Jndem ich dieſelben herzlichſt erwidere, ſpreche ich zugleich die
Ueberzeugung aus, daß ſich unſere gegenſeitigen Wünſche in dem Einen
für Deutſchlands Einheit, Größe und Ruhm begegnen. Mit dem begonne
nen für Deutſchland ſo höchſt wichtigen Jahre wird die Nationalverſamm
lung ihre erhabene Aufgabe: unſerm gemeinſamen Vaterlande eine Ver-
faſſung zu geben, gelöſt haben dann iſt auch mein Wirken, zu dem mich
Jhr ehrendes Vertrauen berief, geſchloſſen. Glücklich werde ich mich ſchätzen,
wenn mir die Ueberzeugung bleibt, daß durch dieſes große Werk der Grund
zu Deutſchlands Einheit und Größe gelegt, und fortan alle einzelnen Stäm-
me von einem Bruderbande umſchlungen in ſchönem Vereine mit ihren
Fürſten nur ein Ziel kennen dieſen herrlichen Bau zu vervollkommnen,
auf daß er zu allen Zeiten allen Stürmen Trotz bietend unerſchüttert fort
beſtehe.““

An demſelben Abende erſchienen bei Sr. kaiſerl. Hoheit
die Bevollmächtigten der deutſchen Regierungen. Nachdem die-
ſelben vollzählig verſammelt waren ergriff der Bevollmäch-
tigte für Oeſterreich, Frhr. v. Menßhengen, das Wort:

„Jm Namen der ſämmtlichen Regierungs Bevollmächtigten habe ich
die Ehre Euer kaiſerlichen Hoheit ihre ehrerbietigſten Glückwünſche zu dem
eingetretenen Jahreswechſel darzubringen und öei dieſer Gelegenheit den
Ausdruck des tiefgefühlten Dankes aller deutſchen Regierungen für die ſchwe
ren Opfer zu erneuern, welche Euer kaiſerliche Hoheit durch Uebernahme
der hohen Würde eines Reichsverweſers über Deutſchland zu einer Zeit ge
bracht haben, wo die Erfüllung eines dringenden Bedürfniſſes für Deutſch-
land nur dadurch möglich wurde, daß Eure kaiſerl. Hoheit einem wichtigen
Berufe im Heimathlande entſagten. Jm verwichenen Jahre iſt es eine
der denkwürdigſten Augenblicke geweſen wo Höchſt Sie dem Wohle des
gemeinſamen deutſchen Vaterlandes ſich ausſchließend widmend einen be-
ruhigenden Zuſtand der Dinge herbeiführten. Der Rückblick auf Jhr bis
heriges ſegensreiches Wirken wird Euer kaiſerl. Hoheit ermuntern die ſor
genvolle Laſt auch in dieſem Jahre zu tragen, damit das große Werk der
Verjüngung Deutſchlands unter Höchſt Jhrer Obhut vollendet werde.“

Der Reichsverweſer antwortete mit dem Ausdrucke
ſeines Dankes und der Gefühle, welche ihn für das Gluck und
die Wohlfahrt aller deutſchen Fürſten und Völker beim Jahres-
wechſel doppelt lebhaft durchdringen muüßten. Der Pruaſident
und die Mitglieder des Reichsminiſteriums hatten ſchon zuerſt
am Nachmittage nach erfolgter Rückkehr Sr. kaiſerl. Hoheit
von einer mehrtägigen Abweſenheit beim Reichsverweſer
ſich zu gleichem Zwecke wie die Obigen vorgeſtellt.

Frankfurt a. M., d. 3. Jan. Jn der heutigen Sitzung
der National- Verſammlung haben bei der Wahl des erſten
Stellvertreters des Präſidenten erhalten unter 372 St. Beſe-
ler aus Schleswig 174, H. Simon aus Breslau 80, Kirch-
geßner 66, Welcker 44, v. Schmerling 2 Stimmen,
und v. Adrian, v. Soiron, Scheller, Raveaux und
v. Radowitz jeder 1 Stimme. Ein Stimmzettel trug die Be-
zeichnung Friedrich Hecker. Da dieſes Scrutinium zu keiner
abſoluten Majorität geführt hat, ſo muß zu einer neuen Wahl-
handlung geſchritten werden. Hiernach fallen unter 343 Stim-
men 190 auf H. Beſeler aus Schleswig, 70 auf H. Si-
mon von Breslau, 65 auf Kirchgeßner, 14 auf Welcker,
und auf Scheller und Raveaux je 1 St. Der Praſident
proclamirt den Abgeordneten H. Beſeler aus Schleswig zum
erſten Vicepraſidenten der Reichsverſammlung. (Bravo!) Vice-
präſident Beſeler: „Meine Herren, ich danke Jhnen fur den



erhaltenen Beweis des Zutrauens, das Sie mir geſchenkt.
Sollte ich in die Lage kommen, in dieſer Verſammlung den
Vorſitz zu führen, ſo hoffe ich Jhnen den Beweis geben zu
koönnen, daß mir nichts mehr am Herzen liegt, als ohne alle
Rückſicht auf Parteien die Geſchafte zu fördern. Dieſe Forde-
rung der Geſchäfte iſt aber in gegenwärtigem Augenblicke ein
Punkt von der größten Wichtigkeit, und ſo wie ich dafür tha
uig ſein kann, werde ich es für meine heiligſte Pflicht halten,
es zu thun. Es iſt Zeit, hohe Zeit, daß wir die geiſterhaft
machtloſe Exiſtenz vertauſchen mit einer lebensfriſchen kräftigen
Gegenwart. Es iſt hohe Zeit, daß das deutſche Volk in aller
nächſter Zukunft heraustrete aus dem proviſoriſchen Zuſtande,
worin es ſich jetzt noch befindet. Macht, Macht und abermals
Macht iſt es, was wir bedürfen; denn ohne Macht können
wir uns nicht ſchirmen nach außen, noch unſerer Freiheit Schutz
gewahren!“ Beifall.) Die Wahl des 2. Stellvertreters des
Vorſitzenden führt zu nachſtehendem Ergebniſſe. Unter 307 St.
erhielten Abg. Carl Kirchgeßner aus Würzburg 161,
Simon aus Breslau 56, Welcker 43, v. Schmerling 24,
Graf Giech 14, Zell 2 Stimmen und Rüder, v. Adrian,
Raveaux, v. Soiron, Scheller und Beſeler, jeder eine
Stimme. Nachdem der Praſident dem Abg. Kirchgeßner
unter dem Beifalle der Verſammlung zum zweiten Stellvertre-
ter des Vorſitzenden erklärt hat, richtet der Gewählte von der
Tribüne folgende Worte an die Verſammlung: „Mit tiefge-
fühltem Danke erkenne ich die Ehre Jhres Vertrauens, das
ich noch verdienen muß. Jch erkenne aber auch die Schwere
der Pflichten, die mich moglicher Weiſe treffen koönnen, und
denen mich zu unterziehen ich kaum wagen duürfte, würde mich
nicht das Bewußtſein ſtäarken, daß Sie, die Sie mir das
größere Geſchenk, daß ihres Vertrauens verliehen, mir auch
das kleinere, das Jhrer Nachſicht nicht verſagen werden. Jn
dieſer Zuverſicht werde ich durch Unparteilichkeit, Redlichkeit und
Kraft des Willens meiner Aufgabe zu entſprechen ſuchen.“
(Lebhafter Beifall.

Jn der Erklärung des vaterländiſchen Vereins, abgegeben
auf Anforderung des Landesausſchuſſes der badiſchen vaterlan-
diſchen Vereine zu Mannheim, bezüglich die Wahl eines Reichs-
oberhauptes, heißt es:

Der franzöſiſchen Republik unter der Präſidentſchaft eines Bona
parte gegenüber, dem ruſſiſchen Coloß unter einem Autokraten gegen-
über, und endlich der unſere materiellen Intereſſen bedrückenden Han
dels- und Seemacht England gegenüber bedarf es dringend und baldigſt
eines feſten Deutſchlands mit einem erblichen deutſchen Kaiſer. Wird
Oeſterreich auch ohne Zweifel bei allen Hauptfragen mit Deutſchland
Hand in Hand gehen, an die Spitze Deutſchlands kann es bei den an
gedeuteten ſtaatlichen Verhältniſſen nicht geſtellt werden unſere Blicke
können daher nur noch auf Preußen gerichtet ſein. Die Erblichkeit ver
langen wir für die Reichsgewalt, weil wir nur in dieſer ein ungeſtör-
tes Wachsthum und Gedeihen der deutſchen Einheit geſichert erkennen,
weil wir das Glück und die Größe Deutſchlands nicht bei jedem Abgang
eines Reichsoberhauptes gefährdet und uns mit Spaltung und Bürger-
krieg bedroht ſehen wollen. „Wir ſichern daher der hohen Nationalver
ſammlung unſere volle Beiſtimmung aus deutſchem Herzen zu, wenn ſie
die Vereinigung der deutſchen Kaiſerkrone mit der preußiſchen Königs
krone beſchließen ſollte.“

München, d. 1. Januar. Ein allerhoöchſtes Reſcript be
ruft die beiden Kammern der Landtage auf Montag den 15.
d. M. zum ordentlichen Landtage zuſammen. Der neue Staats-
miniſter des Jnnern, v. Beisler, hat ſein Portefeuille bereits
heute ubernommen.

Wien, d. 2. Jan. Die ſchnelle Räumung der Verſchan-
zungen vor Raab, an welchen die Ungarn ſeit Wochen und
ſogar noch an dem Tage vor dem Angriffe der kaiſerl. Armee
gearbeitet haben, erregte die allgemeine Verwunderung, und mit

nen Kuünſte zu übertragen.
haben muß um ſie zum raſchen Aufheben der Hauptpoſition zu hierauf, daß er dieſes Verlangen dem Miniſterrath vorle-
Recht behauptet man, daß irgend ein maächtiges Motiv gewirkt
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bewegen, in der ſie einigermaßen dem Angriffe die Spitze bieten
konnten. Jene Verſchanzungen, obſchon die Anlage fehlerhaft
ſein ſoll, boten doch einen feſten Haltpunkt zum Widerſtand.
Der ſchnelle und faſt uberraſchende Rückzug der Ungarn wird
jedoch, wie man nun hoöört, durch eine Rede Deak's in der
peſther Nationalverſammlung erklärt. Deak ſoll entſchieden als
Koſſuth's Gegner aufgetreten ſein und die Rettungsloſigkeit des
Landes, die Unzulaänglichkeit der Widerſtandsmittel c. erklärt
haben. Die Koſſuth'ſche Partei ſoll durch dieſe Rede vollig
entmuthigt und desorganiſirt worden ſein.

Jtalien.
Lombardei. Die „Basler Zeitung bringt folgende

Mittheilung Laut Privatbriefen wird mit heute, den 1. Jan.,
gegen Piemont, gegen den Kirchenſtaat und Toscana, dem Po
entlang, eine vollkommene Sperre eintreten. Am 30. Dec.
wurde ein Decret angeſchlagen, welches die Emigrirten unter
Androhung der Confiscation ihrer Guter zurückruft. Die Friſt
iſt bis zum 31. Jan. feſtgeſtellt. Dieſe Nachricht, welche die
„Neue Z. Ztg.“ mittheilt, wird durch Privatbriefe, die nach Ba
ſel gekommen ſind, beſtätigt.

Rom, d. 26. Dec. Eine neue Encyclica des Papſtes iſt
erſchienen, wenn auch ſehr bald wieder von den Orten ver-
ſchwunden, an denen ſie angeheftet war. Der Papſt beſtätigt
das Breve vom 27. Nov., erklärt alle Handlungen der Regie-
rung ſeit dem 16. nochmals für unguüültig, die Einſetzung der
Giunta als einen Angriff auf die weltliche Macht des Papſtes,
die zu erhalten er auf dem Evangelium beſchworen habe.
Was nun geſchehen wird, laßt ſich nicht vorausſagen. Die
Kammer, ſchon in den letzten Tagen wegen der Conſtituente ſo
zaghaft, iſt nicht vollzählig und ergreift jetzt dieſen Vorwand,
um keine Sitzung zu halten. Mamiani hat ſich zuruckgezogen,
weniger wegen Krankheit, als wegen Differenzen mit Sterbini,
der den Ruf nach römiſcher Conſtituente voreilig heraufbeſchwo-
ren. Gallieno, der vorigen Dienſtag die Civica zur Bekaäm
pfung der Republikaner commandirte und unmittelbar darnach
durch die Petition wegen der Conſtituente in ihrem Sinn tha-
tig war, hat Rom verlaſſen. Auch Sterbini ſoll ſchon Sorge
getragen haben, ſein Vermögen in England in Sicherheit zu
bringen. Ueberall herrſcht Mißtrauen und Verwirrung.

(Fr. OPA.-Z.)

Frankreich.
Paris, d. 31. December. Die ſo eben voruübergegan-

gene miniſterielle Kriſis, durch welche das Miniſterium ſo
ſtarke Erſchutterungen erlitten, daß es ſehr ungewiß iſt, ob
es uberhaupt noch lange fortbeſtehen wird, hatte ihre Ur-
ſache in folgenden Umſtanden, welche zwar nur geruchtweiſe
mitgetheilt werden allein, wie man aus dem Charakter der
Blatter, die ſie mittheilen und hierzu gehört vor Allem
das „„Journal des Debats“ ſchließen kann, wohlbegrun-
det zu ſein ſcheinen. Sie dienen zu gleicher Zeit als Beitrag
u einer neuen Chronique scandaleuse. Der Praſident derRepubitt ſoll dieſen Geruchten zufolge, von dem Miniſter

des Jnnern, Herrn v. Malleville, verlangt haben, dem
Herrn von Newerkerke, welcher aus Liebhaberei kleine
Bildhauerarbeiten fur die Bruder Suſſe macht und der au
ßer ſeinem Grafentitel auch noch den Vortheil beſitzt, Legiti
miſt und ſeit langer Zeit Schützling der Madame Demidoff,
Tochter des Exkönigs Jerome zu ſein, die Direktion der ſcho

Herr von Malleville erwiderte



gen werde, eine vollkommen conſtitutionellejAntwort, die
aber dem Praſidenten der Republik eben ſowenig gefiel, als
diejenige, welche er von demſelben Miniſter auf ſein Begeh-
ren, ihm die Acten uüber die Boulogner und Straßburger
Vorgange auszuliefern, erhielt. Hierauf nämlich hatte Herr
von Malleville geantwortet, daß dieſe Akten ein ſeiner Ob-
hut anvertrautes Gut wären und daß unter keiner Regie-
rung der Miniſter des Jnnern ein ſolches aus den Archiven
könnte nehmen laſſen. Louis Napoleon ſchrieb in Folge deſ-
ſen an Herrn von Malleville einen in ziemlich lebhaften Aus
drucken abgefaßten Brief, worin er erklarte, nicht auf
die Rolle eines ſolchen Praſidenten beſchränkt ſein zu wol-
len wie ihn Sieyes in ſeiner Conſtitution erſonnen. Bei
Empfang dieſes Briefes, den Herr v. Malleville ſeinen Collegen
vorzeigte, faßte dieſer ſogleich den Entſchluß, ſich zurückzuziehen.
Da alle Miniſter in dieſem Fall für einander haften zu wollen
erklarten, ſo wurde Odilon Barrot als Conſeilpraſident in
ihrem Auftrag in das Eliſee-National geſchickt, um in die Han-
de Bonapartes ihre Geſammtentlaſſung niederzulegen. Herr
v. Malleville hatte bereits als Antwort auf einen Brief, den
er mit dem Pradicat der „Unſchicklichkeit“ bezeichnete, dem Pra
ſidenten der Republik ſeine Entlaſſung überſandt. Als O. Bar
rot vor Bonaparte erſchien redere er ihn an: Sie ſind ohne
Zweifel meines Beſuches gewärtig, Herr Präſident. Keines-
wegs, Hr. Barrot, was giebt es denn Jch bringe Jhnen die
Entlaſſung des Miniſteriums. Warum ſeine Entlaſſung Weil
das Miniſterium nicht mit dem Praſidenten der Republik ſolche
Beziehungen zulaſſen kann, wie Sie dieſelbe aufſtellen. Das
Miniſterium, welches die Staatsgewalt mit ihren Laſten und
ihrer Verantwortlichkeit vorſtellt, muß wollen, daß man vor al-
lem ſeine Unabhaängigkeit und ſeine Wurde achte, und der Brief,
welchen Sie an Herrn v. Malleville gerichtet, beleidigt ſeine
Collegen im namlichen Grad, wie ihn ſelbſt. Sie haben, Herr
Praäſident, in Jhrem Briefe an ihn Ausdrucke gebraucht, deren
ſich kein Miniſter gegen den geringſten Schreiber bedienen wür-
de. Wir opfern dem Lande unſere Ruhe, unſere Volksthum-
lichkeit, vielleicht unſere Zukunft. Es iſt gerecht, daß man we-
nigſtens unſeren Charakter achte. Der Praſident der Repu
blik bezeugte hierauf das größte Bedauern und ſchrieb einen
Brief an den Conſeilpraſidenten, um ihn zu bitten, daß er in
den Geſchaften bleibe, ſowie Herr von Malleville und ſeine an-
deren Collegen. Aber der Miniſter des Jnnern blieb unerſchüt-
terlich in ſeinem Entſchluſſe. Was Herrn Odilon Barrot und
die anderen Miniſter betrifft, ſo haben ſie, mit Ausnahme des
Herrn Bixio, beſchloſſen, daß die Schritte des Herrn Ludwig
Bonaparte, das aufrichtige Bedauern, welches ihm, wie er er
klaärte, dieſer unglückliche Zwiſchenfall verurſachte, eine hinrei-
chende Genugthuung waren und daß ſie die Staatsgewalt be-
halten würden.

Fonds- und Geld -Cours.
Berlin, den 5. Januar.

3f. Brief. Geld. Zt. Brief. Geld.
Pr. Freiw. Anl.! 5 101 Pomm. Pfndbr. 31 90 90St. SchuldSch. 3 80 791 K. u. Nm. do. W b
Seeh. Präm. chleſiſche do. 3ne. 595 ſdo. Lit. B. ga-Kur u. Neum. rant. do. e SSchuldverſchr. Pr. Bk.-A.-Sch. 93Br. StadtObl. 3 798
Wſtpr, Pfandbr. 39 683 Frdrchsd'or. -137 13
Großh. Poſ. do. 4 96 And. Goldm. à

o. 3 812 5 Thlr. 12 12Oſtpr. Pfandbr. a l 90 Disconto h 4 4&

Eiſenbahn Aetien.
Stamm- Zf. ioritäts- Zf.Actien. e sfBrl. Anh. Lit. Berl.-Anhalt) 4 88 GA. B. 4 81 bz. do. Hambg. 4 93 bz
do. Hamb. 4 do. Potsd. M. 4 85 bz.do. St.-Star. 4 (90 à 90 bz. do. do. 5 (95 B. 942 G.
do. Potsd. M. 4 62 G. 63 B. do. Stettiner 5 102 G.
Mgd. Hlbſt. 4 Mgd. Leipz. 4do. Leipziger 4 S Halle Thür. 4/,862/, bz.
Halle Thür. 4 (502 G Cöln Mind. 4!/,93 bz.
Cöln Mind.3/,80 B Rh. v. St. gar.
do. Aachen 4 55 G. B d. 1.Priorität] 4 S
Bonn Cöln 5 do. St. Pr. 4Düſſeld.-Elf. 4 S Düſſeld.-Elf. 4Steel. Vohw. 4 32 G. Nſchl.-Märk.! 4 88 bz.
Nſchl.Märk. 31/,73 B. 725 G. do. do. 5 98 G.
do. Zweigbhn. 4 do. III. Serie 5 95 bz.
Oſchl. Lit. A. 31,,/93 bz. do. 3wgbhu. 4
do. Lit. B. 31/93/, bz. do. do. 5 781 G
Coſel-Oderb. 4 Oberſchl. 4Bresl. Freib. 4 S Krak. Obſchl. 4 73 B.
Krak-Obſchl. 4 2 CoſelOderb. 5 951 G.
Berg.-Märk. 4 60 G. Steel.-Vohw. 5 80 G.
Starg. Poſ.) 4 72 B. 72 G. Brsl. Freib. 4
Brieg-Neiſſe 4 Ausländ.Stamm-

Quitt.- B. Actien.Berl. Anh. B. 4 82 B. Dresd.-Görl. 4
Mgd.-Wittb. 4 Leipz.-Oresd. 4 mAach.-Maftr. 4 S Ludw. -Bexb.
Th. Vb.-Bhn. 4 J 24 Fl. 4 SSächſ. Bair. 4
Ausl. Qb. KielAlt. Sp. 4 89 G.Peſth. 26 Fl. Amſt. R. Fl. 4Fr. W.Ndb. 4 38 à bz. iMcklb. Thlr. 4 35 G.

veipzig, den 5. Januar.

Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. boten. Geſucht. ren excl. ginſ. boten. Geſucht

Königlich ſächſiſche P.Obl. à 31 97Staats Papiere Chemn.R. Eiſenb.
à 39 im 14 6. Aul. à 10 49von 1000 u. 560 79 K. pr. St. -Schuld
kleinere e ſcheine à 31/,à 4 do. v. 500 4 89 in pr. Ct. pr. 100
do. do. v. 500 u. K. k. öſterr. Metall.
200 à 5 102 pr. 150 fl. Conv.do. do. kleinere S à 59/lauf. Zinſen SKönigl. ſächſ. eand 2 163 im
rentenbriefe à 3/, à 39 14 J.im 14 F.
von 1000 u. 500 822 Pr. Frsd'or à 5
kleinere idem auf 1001Act. d. eh. S.Bair. And. ausl. Louis d'or
E. Co. bis Mich. à 5 nach gerin1855 à 40/0, ſpät. germ Ausmunzfu
à 3 von 100 78 ße auf 100 127Königl. pr. Steuer Conv.Spec. u. Gld.
Kredit Kaſſenſch. auf 1001à 3 im 20fl. F. idem 10 u. 20 Kr.von 1000 u. 500 78 auf 1000 2kleinere

eeipz. StadtObli Actien d. W. B. pr.
gationen à 3 St. à 103im 14 F. Leipz. BankActienvon 1000 u. 500 89 à 250 pr. 100 141
kleinere S Lpz.Dresd. EiſenSächſ. erbl. Pfand bahn Actien à
briefe à 3 100 pr. 100 98von 500 80 Sächſ. Schleſ. dovon 100 u. 25 pr. 100 76S. laufitzer Pfand Chemnitz Riſaer
briefe à 3 S 76 do. à 100 pr. 1000 26S. riſe Pfand eöbauZittauer do.briefe à 31 86 pr. 100do. à 4 2 97 agdeb.Leipz. do.epz.Orsd. Eiſenb. pr. 100 166
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Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 5. Januar. (Nach Wispeln.)

Weizen 42 47 Gerſte 22 26Roggen wakeeeee Hafer 14 16 e
Berlin den 5. Januar.

Weizen nach Qualität 52-56
Roggen loco 26-271

pr. Frühjahr 82pfd. 29 Br. 28/, bz.
Gerſte, große, loco 22 24

kleine 18-21
Hafer loco nach Qualität 15--161 f.

pr. Frühjahr 48pfd. 152/, Br.
Rüböl loco 128 Br. u. bz.

pr. dieſen Monat do.
Jan. Febr. 128 Br. u. bz., 122 G.
Febr. März 12 Br. 12* bz.

März April 122 Br., 127 bö-
April/ Mai 127/ f. Br. 12 bz.

Spiritus loco ohne Faß P verk.
pr. Jan. 15 Br.
Febr. 15 à 151
Fr. Frühjahr 167/, Br.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 5. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 7 Zoll.
am 6. Januar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 7 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 5. Januar 36 Zoll unter 0.

h

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 5. bis 6. Januar

Im Kronprinzen Die Hrrn. Rittergutsbeſ. Baron v. Kleiſt u. v.
Gneiſenau a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Herrmann a. Gommern,
Thiele a. Berlin. Hr. Stud. Richmann a. Jena

Stadt Zürich Die Hrrn. Kaufl. Koch a. Erfurt, Niemann a. Kaſſel,
Philipſon a. Magdeburg Giſſel a. Kaſſel, Köchers a. Herfurtsberg.
Hr. Major u. Batt.Command. Mai u. Hr. Adjut. v. d. Oelſchütz a.
Sangerhauſen.

Goldnen Ring: Hr. Dr. Bürger a. Ellrich. Die Hrrn. Lieut. Arndt
a. Nordhauſen v. Bomsdorf a. Sangerhauſen. Die Hrrn. Architek-
ten Schütz u. Brüggmann a. München. Hr. Prof. Weberlin u. Hr.
Kaufm. Gröben a. Berlin. Hr. Gutsbeſ. Thielecke a. Kaſtel.

Engliſcher Hof: Die Hrrn. Lieut. v. Schrater a. Querfurt, Ma-
lovski u. Schulz a. Nordhauſen. Hr. Oekon. Eichardt a. Sanger-
hauſen. Die Hrrnu. Kaufl. Lämmerhirt a. Eiſenach, Franz a. Deſſau.
Hr. Mühlenbeſ. Engelmann a. Eisleben. Hr. Gutsbeſ. Kramer a.
Oßmanssſtedt.

Stadt Hamburg Die Hrrnu. Kaufl. Hüfner a. Berlin, Kauſenberg
a. Minden Steinhardt a. Hamburg. Hr. Rittergutsbeſ. v. Kölſen
a. Alsdorf. Hr. Cand. Hoffner a. Leipzig.

Goldne Kugel Hr. Lieut. Wilde a. Naumburg. Hr. Kaufm. Schild
a. Bremen. Hr. Zimmermſtr. Wagner a. Wieſenthal. Hr. Prof.
Teubner a. Kaſſel. Hr. Paſtor Uhrig a. Hirſchfeld.

Bekanntmachungen.
Wahlangelegenheit.

Jn der geſtrigen vom hieſigen Wahlverein abgehaltenen
Verſammlung machte es mir der Gang der Verhandlungen
wunſchenswerth, einige Worte zur Einigung und Verſtän-
digung zu ſprechen. Es wurde dies Recht aber mir als
Nichtmitglied vielfältig beſtritten, auch jedenfalls nur ein
maliges Reden verſtattet, ſo daß ich vorziehen mußte, meine
Worte nicht aufzudringen, ſondern darauf zu verzichten. Mo
gen ſie mir darum auf dieſem Wege erlaubt ſein.

Jm Laufe der Vortrage, welche die Beſchuldigungen zu
ruckweiſen ſollten, die der Herr Dr. Niemeyer gegen den

Vorſtand des Vereins im Courier deshalb ausgeſprochen hat,
weil er den Verein an das Central- Comité in Berlin ange
ſchloſſen habe, erwähnte Herr Prof. Burmeiſter, daß er die

e e

a

Anſprache Nr. 2. jenes CentralComites nicht kenne. Dieſe iſt es
aber eben, welche die Worte enthält, welche der Herr Dr.
Niemeyer im Courier anfuhrt und welche zuſammengeſtelltmit dem Jnhalte des Wahl Programms auf das deutlichſte

beweiſen, daß jenes Berliner Comité die Verleihung der
Verfaſſung als ungeſetzlich verwirft und auf dem
Boden der Vereinbarung mit der Krone bleiben
will. Nun haben aber mehrere Sprecher des Wahlvereins
ſelbſt mehr oder weniger beſtimmt erklärt, daß ſie in keiner
Weiſe den Weg der Vereinbarung wieder betreten zu ſehen
wunſchen, da er das Land nach 7 verlorenen Monaten an
den Rand des Verderbens geführt hat. Es fragt ſich alſo
wie kann der Wahlverein oder wenigſtens deſſen Mitglieder,
die ſo denken, ferner mit dem Comité in Berlin Hand in
Hand gehen, welches ganz entgegengeſetzte Abſichten hegt und
verfolgt? Es iſt dringend noöthig, daß dafur geſorgt werde,
daß die fraglichen Aktenſtucke jenes Comité vollſtändig zur
öffentlichen Kenntniß kommen dann wird Jedermann dar
uüber klar werden, daß in Halle kein Boden fur ſolche Be
ſtrebungen iſt. Was uns Noth thut iſt jetzt Einigkeit: alle
welche wollen, daß die neue freie Verfaſſung ſofort Ge
ſetzeskraft und Anerkennung erhalten und nur auf
dem von ihr ſelbſt gegebenen geſetzlichen Wege weiter revidirt
und abgeändert werde, müſſen ſich feſt aneinander ſchlie
ßen. Es darf dabei keine Trennung deshalb ſtattfinden, weil
der Eine jene Geſetzeskraft aus dem juriſtiſchen Standpunkte,
der Andere aus dem Geſichtspunkte der Nothwendig-
keit herleitet es darf ferner keine Trennung deshalb ein
treten, weil der Eine die Reviſion nachher etwas weiter, der
Andere etwas enger ausgedehnt wiſſen will. Alle dieſe gerin-
geren Meinungsverſchiedenheiten müſſen ſchweigen gegen den
Einen Hauptzweck: durch die Majorität der neuen Kammer
ohne allen Hinterhalt, ohne neuen Streit, und ohne alle Zo
gerung die Verfaſſung anerkannt zu ſehen und wieder den
feſten Boden des Geſetzes zu gewinnen. Dies iſt auch
der einzige Zweck des hieſigen Wahlcomité; darum vereinigt
es in ſich Mitglieder aller hieſigen Parteien, nur die außer
ſten Spitzen ſowohl nach der Rechten als nach der Linken
Seite hin, hat er nicht an ſich zu ziehen verſucht, da ſie
ſolche Zwecke der Einigung nicht fördern konnen. Es iſt
darum angefeindet worden von beiden Seiten indeſſen es
kann und darf ſich dadurch nicht irren laſſen, es wird fortarbei-
ten zur Einigung Aller, welche das Heil des Staates auf dem
Wege der Mitte fordern und befeſtigen wollen, und das
iſt bei uns die großte Mehrzahl. Mag ſie nun durch Streit
und Anfeindung um leere Worte, um unweſentliche Dinge
und um mißverſtandene Jdeen oder gar um Perſonlichkeiten
ſich nicht trennen laſſen! Bedenkt Mitbuürger, unſer aller
Wohl ſteht auf dem Spiele Eine zweite Nationalverſamm-
lung wie die jetzt aufgelöſte wurde Preußen und mit ihm
auch Deutſchland unabwendbar in Elend und Vernichtung
ſtuürzen. Alſo Vorſicht in der Wahl unſerer Vertre-
ter, Offenheit, Verſtändigung, Einigung!

Den 6. Januar 1849. Aug. Jacob.
Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Gericht ſollen einige 20 alte
ausgeſonderte und caſſirte Acten als Maculatur in Quantitaäten
von verkauft werden. Es iſt hierzu ein anderweiter Li-
citationstermin auf

den 15. Januar 1849 Vormittags 10 Uhr
vor dem Hrn. Land und Stadtgerichts-Secretair Scheibe an
Gerichtsſtelle anberaumt, zu welchem Kaufluſtige hierzu einge
laden werden. Merſeburg, den 24. December 1848.

Königl. Land und Stadtgericht.



Wohlgemeinter Rath.
Der Verein Fuhſe und Burmeiſter empfiehlt ſich durch Tiraden, d. h.

Schleifwege, durch perfide Auslegungen und Deutungen, künſtliche Wort und Kopf-
verdrehungen, Wortklaubereien unter dem Schein größter Heiligkeit, daß nur ſie die
bevorſtehenden Wahlen zum Wohl des Landes geſtalten können. Meine Herren!
Sie irren ſich! Die bisherigen Mitglieder des Vereins haben ſich bereits wieder von ihm
losgeſagt. Will er alſo nicht ganz untergehen, ſo muß er mit dem Volksverein im
Bahnhofe, der dieſelben Geſinnungen hat, gemeinſchaftliche Sache machen. Dort
wird er Anklang finden, Hort ſteht er auf dem Boden der für Halle glorreichen
Andenkens den 19. November 1848 gezeugt hat auf dem Boden der Revolu-
tion!

Bairiſches u. Zſcheppliner Lagerbier
empfiehlt als ſehr ſchön den Seidel 17/, auch wird daſſelbe aus dem Hauſe in

Flaſchen verkauft bei H. Rinck.
Malz, Althee- u. Mohrrüben Bonbons

für Bruſtkranke empfiehlt, à W 8 in ganzen Pfunden, an Wiederverkäufer noch

billiger G. Rinck.Sonntag den 7. Januar Große Volks- Verſammlung
auf dem Magdeburger Bahnhofe. Nachmittags 4 Uhr. (Wahlberathung.)

Halleſche demokratiſche Zeitung.
Wir erhalten von verſchiedenen Seiten die Klage, daß un-

ſere Jeitung bei mehreren Poſtämtern (trotz dem ſie von den Poſt-
expeditionen bei dem hieſigen Ober-Poſt- Amt beſtellt) nicht an-
gekommen ſein ſoll. Wir fordern die geehrten auswärtigen
Abonnenten auf, die betreffenden Anzeigen uns ſchleunigſt
unfrankirt zukommen zu laſſen, damit nicht, wie dies in Zör-
big geſchehen, die Neue Halleſche Zeitung Organ des Preu-
ßenvereins) ſtatt der Unſrigen ausgegeben wird. Die Beſtellun-
gen werden nur unter dem Titel

Halleſche demokratiſche Zeitung
gemacht. Die Redaction.

Ein Conditorei- Geſchäft mit
Jnventarium iſt ſofort abzutreten. Nähere
Auskunft ertheilt auf frankirte Anfragen

Conditor Tony in Weißenfels.

e

Einladung.
Sonntag den 7. d. ladet zum Geſell-

ſchaftstag, ſowie von heute an alle Tage
zur Stuhl- und Schlittſchuhfahrt ergebenſt

ein Ratſch in Boöllberg.
Am vergangenen Dienstag Mittag iſt

mir meine braune flockhaarige mittelgroße
Hundin, mit weißer Bruſt und weißen
Pfoten, entlaufen. Wem dieſelbe zugelau-
fen iſt, bitte ich, ſolche gegen eine ange-
meſſene Belohnung baldigſt abzuliefern in
Nr. 2171 vor dem Klausthor.

Theater- Anzeige.
Schauſpieler und Schauſpielerinnen kön-

nen ſofort Engagement erhalten. Fran-
kirte Briefe nimmt Herr Kreſſe in San-
dersleben entgegen.

Empfcehlung.
Eine ſehr achtbare Familie in Eis-

leben wünſcht von Oſtern c. ab 2 bis
3 Gymnaſiaſten in Wohnung und Koſt
zu nehmen. Wegen des Näheren wolle
man ſich an Hrn. Direktor Pr. Ellendt
daſelbſt oder auch an den Unterzeichne
ten wenden.

Halle, im Januar 1849.

Verloren wurde auf dem Wege von
hier nach Salzmünde ein Schwanzriemen
von einem Sattel, mit neuſilbernen Schnal-
len und Roſette; dem Wiederbringer ſichert
eine angemeſſene Belohnung zu

C. Potzelt, Klausthor.

Eine tragende Ferſe ſteht zu verkaufen
bei Markgraf in Angersdorf. Der Oberdiac. Paſtor G. Tauer.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Bei den Kohlenwerken des Ritterguts
Döllnitz iſt noch Vorrath von Kohlen-
ſteinen vorhanden. Dieſelben werden noch
zu dem zeitherigen wohlfeilen Preiſe ver
kauft, pro 1000 Stück 1 13
Die Große der Steine iſt 92 Kubifkzoll.

Ein ſchwarzer Hühnerhund, höörend auf
den Namen Cora, iſt entlaufen. Der-
ſelbe trägt ein Kettenhalsband, mit mei-
nem Namen verſehen. Derjenige, welcher
mir den Hund wiederbringt, erhält eine
gute Belohnung.

Raſchwitz bei Lauchſtädt,
d. 3. Januar 1849.

v. Bethmann Hollweg.

Fr. Lange, geprüfter und ſelbſt an
Brüchen leidender Bandagiſt, gr. Ulrichs
ſtr. Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art.

Eine Wohnung, beſtehend aus 2 Stu-
ben, Kammern, Küche nebſt Zubehoör, iſt
an ruhige Miether zu vermiethen gr. Ul-
richsſtr. Nr. 70.

Bücher-Auetion.
Die Verſteigerung der nachgelaſſenen

Bibliotheken des Herrn Dr. med. Augu-
ſtin und Herrn Superint. Buch nimmt
den 16. Januar d. J. Nachmittags
um 2 Uhr in dem gewöhnlichen Auctions-
lokale, Alter Markt Nr. 495, ihren be-
ſtimmten Anfang.

Halle, den 5. Januar 1849.
J. F. Lippert.

Dienstag, den 9. d., Abends 7 Uhr

Extra Concert
in der Weintraube.

Entrée die Perſon 2
Nach dem Concert Ballmuſik.

Das Uebrige durch die Programms.
Stadtmuſikchor.

FamilienNachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Als Verlobte empfehlen ſich Verwand-
ten und Bekannten nur auf dieſem Wege

Karoline Lieſenberg,
Wilhelm Nagel.

Quedlinburg und Querfurth,
den 4. Januar 1849.

Verlobungs- Anzeige.
Verlobte

Pauline Rathmann,
Friedrich Löffler.

Gräfenhainichen u. Droyßig.
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ihrer Befähigung

Erſte Beilage zu Nr. 5 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonntag den 7. Januar 1849.

von Preußen c.
verordnen in Ausführung der Artikel 40, 85 und 88 und auf
Grund des Artikels 105 der Verfaſſungs- Urkunde für den Um
fang Unſerer Monarchie, mit Ausſchluß des Bezirks des Appel-
lations-Gerichtshofes zu Koöln, auf den Antrag Unſeres Staats-
Miniſteriums was folgt:

J. Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit.
g. 1. Die ſtandesherrliche, ſtädtiſche und Patvrimonial Gerichts

barkeit jeder Art in Civil- und Strafſachen wird aufgehoben. Fortan
ſoll die Gerichtsbarkeit überall nur hurch vom Staate beſtellte Ge
richtsbehörden, deren Einrichtung und Kompetenz die nachfolgenden
Vorſchriften beſtimmen in Unſerem Namen ausgeübt werden. Einer
gleichen Aufhebung unterliegt die geiſtliche Gerichtsbarkeit in allen
weltlichen Angelegenheiten namentlich auch in Prozeſſen über die ci-
vilrechtliche Trennung, Ungültigkeit oder Nichtigkeit einer Ehe. Alle
ſolche Rechts Angelegenheiten gehören vor die ordentlichen Gerichte.

S. 2. Die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit erfolgt ohne Ent-
ſchädigung der zeitherigen Jnhaber, jedoch gehen vom Tage der Auf-
hebung nicht bloß die Nutzungen nebſt den ſonſtigen aus der Gerichts-
barkeit fließenden Gerechtſamen, ſondern auch alle Laſten derſelben,
mit Einſchluß der Verpflichtung zur Uebertragung der Kriminalkoſten,
auf den Staat über. Was die am Tage des Uebergangs rückſtändigen
Sporteln vetrifft, ſo verbleiben die bis dahin bereits liquidirten und
zur Soll- Einnahme den zeitherigen Gerichtsherren, während
die noch nicht zur Soll- Einnahme geſtellten Sporteln für Rechnung
der Staatskaſſe liquidirt und eingezozen werden. Kriminalkoſten ſind
von den Gerichtsherren inſoweit zu übertragen, als die Aufforderung
zur Zahlung derſelben bis zum Tage des Ueberganges der Gerichtsbar-
keit bereits erlaſſen iſt, dagegen fallen die erſt ſpäter eingeforderten,
von erſ Gerichtsherrſchaft zu übertragenden Koſten der Staatskaſſe
ur Laſt.

S. 3. Bei der Uebernahme der Gerichtsbarkeit werden den Staats
behörden die vorhandenen Geſchäfts- Utenſilien der bisherigen Gerichts
behörden, ſo weit ſie für die neuen Gerichte erforberlich ſino, mit
übergeben. Auch iſt der Staat berechtigt, vorhandene beſondere Ge
richtsgebäude und Gefängniſſe, wenn davon für Zwecke der Juſtiz- Ver
waltung Gebrauch gemacht werden ſoll ferner zu benutzen, üverkommt
jedoch in dieſem Falle die Verpflichtung zu ihrer Jnſtandhaltung und
at die Lokalien, wenn ſie Eigenthum von Privatperſonen ſind, denPiben zurückzugeben, ſobald für das Bedürfniß anderweitig geſorgt

iſt bis dahin aber eine billige Entſchädigung für die Benutzung zu
gewähren.

C. 4. Die bei den aufgehobenen Privatgerichten lebenslänglich an
geſtellten Richter, deren Anſtellungs- oder Vertrags-Urkunden von der
vorgeſetzten Behörde unbedingt und nicht unter dem Vorbehalte beſtä-
tigt ſind, daß ſie bei einer Vereinigung des betreffenden Gerichts mit
einem Königlichen oder Kreisgerichte, oder bei Abtretung der Gerichts-
barkeit an den Staat ſich deren Aufhebung gefallen zu laſſen haben,
werden im Staatsdienſte mit demjenigen Einkommen wieder angeſtellt,
welches ihnen nach Maßgabe ihres Dienſtalters und der Etats-Ver-
häctniſſe in der Reihe der übrigen Untergerichts Juſtiz- Beamten bei
den neu eingerichteten Juſtiz- Behörden gewährt werden kann. Alle

übrigen Privatrichter, zu denen auch diejenigen ſtädtiſchen Beamten in
Neu Vorpommern gehören, welche das Richteramt nur in Verbindung

mit anderen Functionen als GemeindeBeamte verwalten, iſt der Staat
u übernehmen zwar nicht verpflichtet, es ſoll jedoch nach Maßgabe

und ſo weit ſich dazu geeignete Gelegenheit bietet,
auf ihre Unterbringung möglichſt Bedacht genommen werden. Beſitzen

ſ. eine Qualfications- Urkunde zur Anſtellung bei Obergerichten, ſo ſind
ie jedenfalls mit demjenigen Einkommen, welches nach dem in der

Reihe der Obergerichts Aſſeſſoren ihnen beigelegten Dienſtalter und
nach den Etats und Perſonarverhäctniſſen gewährt werden kann, bei
Königlichen Gerichten anzuſtellen.
H. 5. Subaltern und Unterbeamte der Privatgerichte werden mit
einem nach den états- Verhältniſſen der neuen Gerichte zu beſtimmen-
den Einkommen übernommen wenn ſie mit Genehmigung der betref

fenden Behörde lebenslänglich und ohne Vorbehalt angeſtellt ſind.
Anderenfalls ſollen ſie, ſofern die Anſtellungsfähigk.it von ihnen nach
gewieſen wird, a s Exſpektanten für geeignete Aemter notirt werden
auch bleibt den Subvaltern Beamten überlaſſen, ars Civil Supernu-
merarien bei den Gerichten einzutreten, wenn ſie von denſelben dazu ge-
eignet befunden werden.
H. 6. Bei Uebernahme der Juſtiz-Beamten der ſtandesherrlichen Ge

richte ſind die Vorſchriften der Jnſtruction vom 30. Mai 1820 (Geſ et

4

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König Sammlung Seite 96 f.) zu berückfichtigen, ſo weit ſie nicht durch be
ſondere, ſeitens des Staats mit den Standesherren geſchloſſene Verträge
ſeid ndernng erfahren haben, in welchem Falle dieſe Verträge ent

eiden.
S. 7. Den bei Königlichen Gerichten angeſtellten bisherigen Privat

gerichts- Beamten wird ihre frühere Dienſtzeit bei künftig erfolgender Pen
ſionirung nach Maßgabe der Beſtimmungen des Penſions-Reglements vom
30. April 1825 angerechnet. Alle mit fixirtem Gehalte wieder angeſtellte
Privat Juſtizbeamte ſind, wenn ſie bisher noch nicht penfionsberechtigt
waren, bei ihrem Eintritte in den unmittelbaren Staatsdienſt dem Zwölf-
tel-Penfions- Abzuge unterworfen.

H. 8. Das Verhältniß der Städte in denjenigen Provinzen, in wel
chen bereits früher Königliche Gerichte an die Stelle der ſtädtiſchen ge
treten ſind, erleidet bis zu deſſen anderweiter Regulirung durch die ge
genwärtige Verordnung keine Veränderung.

II. Aufhebung des eximirten Gerichtsſtandes.
H. 9. Der eximirte und privilegirte Gerichtsſtand für Perſonen, Grund

ſtücke und Gerechtigkeiten, desgleichen der privilegirte Gerichtsſtand des
Fiskus, ſo weit er bisher noch ſtattgefunden hat, wird allgemein aufge-
hoben. Jedermann ſteht fortan unter dem ordentlichen Gerichte, welches
für den Ort oder Bezirk zunächſt und unmittelbar beſtellt iſt, und jedes
Grundſtück gehört im dinglichen Gerichtsſtande vor das ordentliche Gericht
desjenigen Sprengels, in welchem es gelegen iſt. Corporationen und an
dere moraliſche Perſonen müſſen bei dem ordentlichen Gerichte belangt
werden, in deſſen Bezirke der Vorſtand derſelben ſeinen Sitz hat. Aus
nahmen hiervon beſtimmen die Geſetze. An die Stelle des durch die Ka-
binets-Ordre vom 1. März 1847 (Geſetz- Sammlung Seite 112) an
geordneten Gerichtsſtandes der Eiſenbahn-Geſellſchaften bei Entſchädigungs-
Anſprüchen tritt der dingliche Gerichtsſtand bei demjenigen ordentlichen
Gerichte, in deſſen Bezirke das expropriirte oder beſchadigte Grundſtück ge
legen iſt, wenn der Kläger nicht vorzieht, im perſönlichen Gerichtsſtande
der Eiſenbahn- Geſellſchaft zu klagen. Die von vorſtehenden Beſtimmun-
gen abweichenden Vorſchriften der Verordnung vom 16. Juni 1834 über
die Einrichtung der Juſttz-Behörden im Großherzogthum Poſen (Geſetz-
Sammlung S. 75 ff) treten außer Kraft.

H. 10. Die Ausnahmen, welche in den H. 1 und 2 des Geſetzes vom 11.
Auguſt 1848, betreffend die Aufhebung des eximirten Gerichtsſtandes in
Unterſuchungs- und Jnjurien-Sachen (Geſetz- Sammlung S. 201)
hinſichtlich des Gerichtsſtandes der Richter, gerichtlichen Polizei- Beamten
und Patrimonialgerichtsherrn gemacht ſind, werden hierdurch aufgehoben.
Der Militair-Gerichtsſtand in Strafſachen, ſo wie der Gerichtsſtand der
Studirenden ſoll durch beſondere Geſetze anderweit beſtimmt werden. Bis
dahin verbleibt es bei den darüber beſtehenden Vorſchriften.

H. 11. Ruückſichtlich der Rechtsſtreitigkeiten unter Mitgliedern der Kö
niglichen Familie, ſo wie der nichtſtreitigen Rechtsangelegenheiten der zur
Königlichen Familie gehörigen Perſonen, namentlich in Betreff der Te
ſtaments Errichtungen Nachlaß-Regulirungen Familienſchluſſe, Ehe-
ſachen, Vormundſchafts- und ähnlichen Angelegenheiten wird durch die
gegenwärtige Verordnung nichts geändert, vielmehr behält es in dieſer
Beziehung bei der Hausverfaſſung ſein Bewenden.

12. Die nach der Verordnung vom 28. Juni 1844 (Geſetz-
Sammlung S. 184 ff.) zu behandelnden Prozeſſe, welche die Schei-
dung, Ungultigkeit oder Nichtigkeit einer Ehe zum Gegenſtande haben,
gehen wieder auf die ordentlichen perſönlichen Gerichte über. Es ändern
ſich die h. 1, 2 und 56 jener Verordnung hiernach ab, auch wird mit
Aufhebung des H. 3 derſelben beſtimmt daß für die Sitzungsverhandlun
gen in erſter Jnſtanz drei und in zweiter Jnſtanz fünf Richter genügen
ſollen. Die Geſchäfte des Staats-Anwalts in dieſen Prozeſſen hat der bei
dem n etenten Gerichte für Strafſachen beſtellte Staats-Anwalt wahr
zunehmen.

H. 13. Unter Abänderung des Edikts vom 21. Februar 1816 (Ge
ſetz- Sammlung S. 104) und der Kabinets-Ordres vom 6. Juli und 12.
Oktober 1837 (Geſetz- Sammlung S. 134 und 147) wird der Spe-
zialgerichtsſtand fur Bergwerksſachen gleichfalls aufgehoben. Bei den dort
bezeichneten Rechtsſtreitigkeiten, welche von jetzt ab auch in erſter Jnſtanz
vor die ordentlichen Gerichte gehören, haben jedoch die Gerichte wenn
ſie dies entweder ſelbſt für nothwendig erachten, oder wenn von einer der
Parteien darauf angetragen wird, aus der Zahl der von dem OberBerg
amte des Bezirs zu bezeichnenden bergmänniſchen Sachverſtändigen zwei
derſelben zu den mündlichen Verhandlungen mit vollem Stimmrechte zu
zuziehen. Letztere Vorſchrift findet auch Anwendung wenn dergſeichen
Bergſachen in die zweite und dritte Jnſtanz gelangen, jedoch dürfen in
der höheren Inſtanz nicht ſolche Sachverſtändige zugezogen werden, welche
in derſelben Sache ſchon in einer der fruheren Jnſtanzen bei der Ent
ſcheidung mitgewirkt haben.

H. 14. Die Beſtatigung einer Annahme an Kindes Statt (9 667 Tit.
Thl. II. Allg. Landrechts) gehört fortan vor das ordentliche perſön
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liche Gericht. Auch bedarf es nicht weiter der Genehmigung der vorgeſetzten
Behörde zur ſubhaſtationsfreien Veräußerung unbeweglicher Güter der Pfle-
gebefohlenen S. 586 Tit. 18. Thl. II. Allgemeinen Landrechts, Kabinets-
Ordre vom 10. November 1830. Geſ. Samml. S. 144), vielmehr ge
nügt der Beſchluß des kompetenten kollegialiſchen Gerichts.

9. 15. So lange in einzelnen Provinzen noch beſondere Provin
zial oder ſtatutariſche Rechte beſtehen, welche auf die nach den zeithe-
rigen Beſtimmungen vom ordentlichen Gerichtsſtande eximirten Perſo-
nen und Sachen nicht Anwendung gefunden haben, bleibt dieſe Anwen
dung fur ſolche Perſonen und Sachen auch ferner ausgeſchloſſen.

16. KompetenzStreitigkeiten der Gerichtsbehörden erſter Jn
ſtanz hinſichtlich der zu ihrem Reſſort ubergehenden Sachen (9H. 9 bis
14) haben die Obergerichte zu entſcheiden. Denſelben ſteht auch die
Befugniß zu, die Führung des Hypothekenbuchs über einen zuſammen-

ehörigen Komplex von Gütern, welche in den Bezirken verſchiedenerGerichte gelegen ſind, ſo wie eintretenden Falls die Leitung von Se-

ueſtrationen und Subhanationen derſelben Cinem dieſer Gerichte zu
übertragen. Bedarf es einer ſolchen Beſtimmung für Guter in den
Sprengeln verſchiedener Obergerichte, ſo wird dieſelbe von dem Juſtiz
Miniſter getroffen.

H. 17. Eine Verhandlung und Entſcheidung des Rechtsſtreites in
erſter Jnſtanz vor dem Obergerichte in den Fällen der F. 131 bis 147
Tit. 2 Thl. J. der Allg. GerichtsOrdnung findet nicht weiter ſtatt, viel-
mehr kann dieſelbe nur einem anderen Gerichte erſter Jnſtanz uübertra
gen werden.

III. Organiſation der Gerichtsbehörden.
18. Die anderweitige Organiſation der Gerichtsbehoöörden, welche

durch die vorſtehend angeordnete Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit
und des eximirten Gerichtsſtandes, ſo wie durch die Vorſchriften der
Verordnung über Einführung des mündlichen und offentlichen Verfah-
rens mit Geſchworenen in Unterſuchungsſachen bedingt wird, ſoll ſich
bis dahin, daß im Wege der Geſetzgebung die Hinderniſſe einer durch

reifenden und gleichfoörmigen Umgeſtaltung im ganzen Umfange der
onarchie beſeitigt ſein werden, möglichſt an die beſtehenden Gerichts

Einrichtungen anſchließen. Die Juſtiz Verwaltung wird ſonach in er
ſter Jnſtanz durch kollegialiſch eingerichtete Kreis und Stadtgerichte in
Verbindung mit Einzelrichtern, in zweiter Jnſtanz durch Appellations-
gerichte, in letzter Jnſtanz durch das Ober Tribunal zu Berlin ausge
ubt. Außerdem ſollen an Orten wo ſich dazu ein Bedürfniß ergiebt,
beſondere Handels und Gewerbegerichte, in welchen die Rechtspflege
durch ſachkundige, von den Berufsgenoſſen frei gewaählte Richter ver
waltet oder mitverwaltet wird, eingerichtet werden.

1. Gerichte erſter Jnſtanz.
H. 19. Der Jurisdictionsbezirk eines Kreisgerichts ſoll ungefähr

40,000 bis 70,000 (durchſchnittlich 50,000) Einwohner umfaſſen und ſich
der Kreis Eintheilung möglichſt anſchließen. Fur jeden landrathlichen
Kreis, wenn derſelbe ungefähr 40,000 Einwohner enthalt, ſonſt für
zwei landrathliche Kreiſe, oder fur einen Kreis mit Hinzufugung eines
Theils des Nachbarkreiſes, wird ſelbſtandigſt, oder durch Vereinigung
der beſtehenden Gerichtsbehörden ein aus einem Direktor und der er-
forderlichen Anzahl von Mitgliedern (Rathen und Aſſeſſoren), minde-
ſtens zuſammen aus ſechs, ausnahmsweiſe aus fünf Richtern beſtehen-
des Kreisgericht gebildet, deſſen Sitz, wenn nicht erhebliche Grunde
entgegenſtehen, möglichſt der Kreisſtadt, und im Falle der Kombinirung
zweier Kreiſe möglichſt die am meiſten im Mittelpunkte des Gerichts
W gelegene Kreisſtadt ſein ſoll. Jn Städten von 50,000 und
mehr Einwohnern wird neben den beizubehaltenden Stadtgerichten ein
beſonderes Kreisgericht eingerichtet, ſofern es mit Rückſicht auf den Ge-
ſchäftsUmfang unangemeſſen erſcheint, ihre Bezirke auf den uübrigen
Theil des betreffenden Kreiſes auszudehnen. Dem erſten Direktor eines
Stadtgerichts in den oben bezeichneten größeren Städten ſoll der Amts
Charakter „„Praſident zuſtehen.

H. 20. Jedes Kreisgericht und jedes Stadtgericht zerfallt in zwei
Haupt-Abtheilungen, von welcher der erſten die ſtreitige Gerichtsbarkeit
in Eivil- und Strafſachen, einſchließlich der Kredit und Subhaſtations-
ſachen, der zweiten alle uübrigen Gegenſtände der JuſtizVerwaltung,
welche nicht den Appellationsgerichten vorbehalten ſind (H. 25), zuge-
wieſen werden. Sie unterſcheiden ſich bei ihren Verfugungen und Ent-
ſcheidungen durch den Beiſatz: „Erſte Abtheilung“ und „Zweite Abthei
lung.“ Der Direktor kann Vorſitzender beider Abtheilungen ſein. Bei
der erſten Abtheilung ſind durch den Direktor ſtändige Kommiſſarien
für die von Einzelrichtern zu verhandelnden und zu entſcheidenden Ba

Jnjurien und Unterſuchungs-Sachen zu beſtellen. Bagatell-
achen ſind ohne Unterſchied alle diejenigen Prozeſſe, deren nach Gelde

zu ſchätzender Gegenſtand 50 Rthlr. nicht uberſteigt. Jn Bezug auf
die JnjurienSachen ſoll es dem Ermeſſen des Kreis oder Stadtgerichts
überlaſſen bleiben, auf den Antrag einer Partei die Entſcheidung vor
das Kollegium zu verweiſen. So weit es bei der erſten Abtheilung für
die Aburtheilung der Verbrechen an der erforderlichen Anzahl von Richtern
fehlen ſollte, ſind von dem Direktor Mitglieder der zweiten Abtheilung zu

Ergänzungsrichtern zu beſtimmen. Ein Geſchäfts-Regulativ beſtimmt nä-
her die Vertheilung der Geſchäfte unter die Mitglieder nach geographiſchen
Bezirken oder Geſchäfts-Gegenſtanden und ordnet an, welche Sachen außer
den dem erkennenden Richter in den Geſetzen ausdrücklich vorbehaltenen Ent
ſcheidungen und Beſchluſſen einer kollegialiſchen Berathung und Beſchluß
nahme unterliegen. Die Einrichtung des Stadt-, Vormundſchafts- und Kri-
minal Gerichts zu Berlin, ſo wie die Kompetenz der Schöffengerich und
Landſchreibereien im Bezirke des Juſtiz-Senats zu Ehrenbreitſtein wird
durch beſondere Jnſtructionen geregelt.

21. Wenn in dem Sprengel eines Kreisgerichts aus der Stadt,
in welcher ſich daſſelbe befindet andere Orte, die bisher Sitz größerer
Gerichts Behörden waren, vorhanden ſind, eder ſonſt an Orten in einer
Entfernung von ungefähr drei Meilen oder weiter von dem Gerichts
ſitze ſich ein erhebliches Bedürfniß dazu ergiebt, ſo können in denſelben
einzein ſtehende Richter (Bezirksrichter oder GSerichts-Kommiſſarien) an
geſtellt werden, deren Bezirke ſich auf den Ort und ſeine Umgegend
zu erſtrecken haben. Sie ſind Mitglieder des betreffenden Kreisge-
richts, ſtehen auf deſſen Etat und unter der Aufſicht des Direktors
deſſelben, welcher ſie erforderlichenfalls als Ergänzungsrichter einberuft.
Es können aber auch an ſolchen Orten beſtehende Gerichts Kollegien
als Deputationen und beſondere Abtheilungen der Kreisgerichte für die
kollegialiſch zu behandelnden Eivil- und Strafſachen eines gewiſſen Be
zirks beibehalten werden. Jhre Kompetenz wird in dieſem Falle durch
das GeſchäftsRegulativ (9. 20) näher beſtimmt.

g. 22. Jedem Kreis und jedem Stadtgerichte wird die unbe
ſchränkte Zuſtändigkeit in allen Civil- und Strafſachen beigelegt. Für
die jAbhaltung der Schwurgerichte bei ſchweren Verbrechen nach der
dieſen Gegenſtand betreffenden b. ſonderen Verordnung ſind jedoch die
dazu geeigneten Gerichts Behörden und die ihnen anzuweiſenden Bezirke
durch den Juſtiz Miniſter auf den Vorſchlag des Appellationsgerichts
veſonders zu beſtimmen. Zur Kompetenz der Einzelrichter gehören nur
folgende Gegenſtände: 1) Die Bagatell- und Jnjurien Sachen, und
zwar die letzteren mit der im 20 dieſes Geſetzes bemerkten Einſchrän
kung; 2) in anderen Civil Prozeßſachen ihres Bezirks diejenigen An
gelegenheiten, bei welchen es nicht auf mündliche Verhandlung und
kontradittoriſche Entſcheidung vor dem Kollegium ankommt, als: An
und Aufnahme der Klagen und deren Beantwortung, Abfaſſung von
Agnitions-Reſoluten und Kontumazial Beſcheiden und deren Voll
ſtreckung, vorläufige Anlegung von Arreſten u. ſ. w. nach näherer Be
ſtimmung des Geſchäfts-Regulativs (9. 20.); 3) die Forſt-Rügeſachen
4) die nach den Geſetzen von Einzelrichtern zu entſcheidenden polizei
und peinlichen Vergehen; 5) die Grlaſſung aller den Ervilgerichten in
Strafſachen nach 20 der Kriminal Ordnung obliegenden vorläufigen
Verfügungen, desgleichen die Funktion eines auf Antrag des Staats
Anwalts zu veſtellenden Unterſuchungs-Richters; 6) die Aufnahme von
Geſuchen jeder Art, welche Cingeſeſſene des Bezirks in ihren Rechts
Angelegenyeiten zum Protokoll geben wollen desgleichen die Weiterbe-
förderung derſelben an die kompetente Gerichtsbehörde; 7) die Auf
nahme der Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, einſchließlich letztwilli-
ger Dispoſitionen; 8) alle Nachlaß, Kuratel, Vormundſchafts und
Hypotheken Sachen ihres Bezirks, welche das Kreisgericht nicht nach
Maßgabe des GeſchäftsRegulativs (9. 20) als zur kollegialiſchen Bear-
beitung geeignet vor ſich zu ziehen veſchließt; 9) die Srledigung von
Aufträgen jeder Art welche das Kreisgericht oder das Appellationsge-
richt des Departements ertheiit.

d. 23. Das Jnſtitut der Kreis-Juſtiz-Räthe wird aufgehoben. Ein
Anſpruch auf Entſchädigung ſteht den betheiligten Beamten nicht zu.

2. Appellationsgerichte.
d. 24. Von den gegenwärtig in der Monarchie, ausſchließlich des

Appellationsgerichtshofes zu Köln, vorhandenen 24 Königlichen Ober
gerichten werden 1) das Ober Appellationsgericht zu Poſen, 2) das
Tribunal zu Königsberg, 3) das Pofgericht nebſt dem Konſiſtorium zu
Greifswald aufgehoben. Die üdrigen 21 Obergerichts- Behörden näm
lich das Kammergericht und die Oberlandesgerichte zu Jnſterburg, Kö-
nigsberg, Marienwerder, Bromberg Poſen, Stettin, Köslin, das
Ober Appellattonsgericht zu Greifswald und die Oberlandesgerichte zu
Frankfurt, Breslau, Glogau, Ratibor, Naumburg, Halberſtadt, Mag
deburg, Münſter, Hamm Paderborn und Arnsberg, ſo wie der Ju
ſtizSenat zu Ehrenbreitſtein, bleiben, unter Vorbehalt weiterer Be-
ſtimmungen über dieſelben durch eine beſondere Verordnung beſtehen.

9. 25. Dieſe Obergerichts Behörden erhalten, mit Ausnahme des
Juſtiz- Senats zu Ehrenbreitſtein, die Bezeichnung „„Appellationsge-
richte Sie theilen ſich nach Bedürfniß in Senate und ſollen aus
einem (Erſten) Präſidenten, einem oder mehreren Senats Präſidenten
oder Abtheilungs-Oirigenten und der erforderlichen Anzahl von Räthen
beſtehen. Aſſeſſoren können bei denſelben nur vorübergehend zu einer
nach den Geſchafts Verhältniſſen nothwend gen Aushülfe oder zur Stell
vertretung beſchäftigt werden. Die Appellationsgerichte nebſt dem Ju
ſtiz Senate zu Ehrenbreitſtein geben die Rechts Angelegenheiten der
Eximirten, welche zuſolge der Beſtimmungen dieſer Verordnung vor
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die ordentlichen Gerichte gehören, nach einer vom Juſtiz Miniſter
darüber zu erlaſſenden Jnſtruction an jene Gerichte ab. Künftig bilden
ſie in Civil- und Strafſachen 1) die Appellations Jnſtanz für alle
Appellationsſachen ihres Bezirks, 2) die RekursJrſtarz für alle Re
kursſachen deſſelben, 3) die Aufſichts- und Beſchw erde Jnſtanz für
alle Kreis und Stadtgerichte ihres Sprengels. Außerdem verbleiben
ihnen: 4) die bisher zu ihrer Kompetenz gehörigen Lehns, Familien,
Fideikommiß und Familienkommiſſe von der Geſetzgebung nicht ander
weit beſtimmt worden, und die Stiftungsſachen, ſofern die Verwaltung
in der Stiftungs Urkunde ausdrücklich dem Obergerichte übertragen iſt;
5) die Ertheilung von Beglaubigungen und Beſcheinigungen in bishe
ger Art; 6) alle übrigen Angelegenheiten welche zeither den Oberge
richten oder deren Erſten Präſidenten beigelegt geweſen ſind und weder
zur ſtreitigen, noch freiwilligen Gerichtsbarkeit gehören, als: Juſtiz
Viſitationen, Disziplinar und Anſtellungs-Sachen. Kommt es bei die
ſen Gegenſtänden auf eine Depoſital Verwaltung an ſo bedienen ſich
die Apellationsgerichte des Depoſitoriums des am Orte befind ichen Ge
richts erſter Jnſtanz. Jhre eigenen Depoſitorien werden aufgelöſt.

9. 26. Die bei den Königlichen Gerichten in Folge dieſer Verord-
nung disponible werdenden richterlichen Beamten ſind mit Beibehal-
tung ihres Ranges und etatsmäßigen Einkommens anderweit bei Ge-
richts Behörden erſter oder zweiter Jnſtanz, oder mit ihrem Einver-
ſtändniſſe als Staats-Anwalte, Juſtiz Kommiſſarien und Notarien
anzuſtellen.

3. Ober-Tribunal.
H. 27. Die nach Artikel 91 der Verfaſſungs Urkunde zu bewirkende

Vereinigung des rheiniſchen Reviſions- und Caſſations-Hofes mit dem Ge-
heimen Ober-Tribunal zu Berlin, welches künftig den Namen Ober Tri-
bunal führt, wird einem beſonderen Geſetze vorbehalten. H. 28. Das
Ober Tribunal bildet fortan in den Rechtsſachen aus dem Bezirke des
Appellations-Gerichts zu Greifswald die dritte und höchſte Jnſtanz.

4. Gebühren-Taxe.
H. 29. Die beſtehenden Gebühren-Taxen ſollen einer Reviſion unter-

worfen werden. Bis dahin werden in Civil-Prozeſſen die Gebühren nach
der Gebühren Taxe vom 9. October 1833 und vom 26. Juli 1847 ange-
ſetzt. Soweit die Gebühren-Taxe vom 23. Auguſt 1815 noch zur Anwen-
dung kommt, iſt bis zur Reviſion der Sportel Geſetzgebung bei den Ap
pellations- Gerichten nach der Gebühren Taxe für Ober-Gerichte, bei den
Kreis- und Stadt Gerichten nach der Gebühren-Taxe für Unter Gerichte
in großen Srädten, bei den Einzelrichtern nach der Taxe für ſämmtliche
Unter- Gerichte zu liquidiren. Jn Jnjzjurienſachen, welche im Civil-Prozeſſe
verhandelt ſind hat der Richter die Kolonne der Gebühren-Taxe, nach
welcher die Koſten liquidirt werden ſollen, ohne Rückſicht auf den Stand
der Parteien nach ſeinem durch die Veſchaffenheit der Sache geleiteten
Ermeſſen zu beſtimmen. Parteien, welche ſich eines Anwalts bedient ha-
ben, ſollen fortan in allen Prozeſſen, mit Ausnahme der Bagatell Pro-
zeſſe, in Betreff deren es bei den beſtehenden Vorſchriften bewendet, die
Erſtattung der für den Anwalt aufgewendeten Ausgaben von dem zu den
Prozeßkoſten verurtheilten Gegner zu verlangen berechtigt ſein.

5. Juſtiz-Kommiſſarien, Advokaten und Notarien.
H. 30. Die Juſtiz -Kommiſſarien und Advokaten, hinſichtlich deren

Anſtellung für beſtimmte Gerichts Bezirke es bei den beſtehenden Beſtim
mungen verbleibt, nehmen den Amtscharakter „Rechtsanwalt““ an. Den
bei dem Ober Tribunal und den Appellations Gerichten künftig anzuſtel
lenden Rechtsanwalten ſoll in der Regel die gleichzeitige Function eines
Notars nicht beigelegt werden. Jn den Städten von 50,000 und mehr
Einwohnern können beſondere Notarien angeſtellt werden. H. 31. Vor
träge über Zertheilung von Grundſtücken, über Abzweigung einzelner Theile

derſelben und über Abtrennung von zugehörigen Grundſtücken (S. 2 des
Geſetzes vom 3. Januar 1815, Geſetzſammlung S. 25) können fortan auch
von Notarien rechtsgültig aufgenommen werden dieſelben ſind jedoch ver-
pflichtet, ſolche Verträge dem Gerichte, welches das Hypothekenbuch des
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betreffenden Grundſtücks zu führen hat, ſofort nach der Aufnahme einzu-
ſenden.

IV. Allgemeine Beſtimmungen.
1. Jn Betreff des Verfahrens überhaupt.

H. 32. Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gerichte, wobei der
Vortrag des Referenten auch wenn geſetzlich vorher eine ſchriftliche Dar
ſtellung des Sachverhältniſſes abzufaſſen iſt, mündlich gehalten werden
kann, und die Verkündigung der Urtheile ſind ohne Beſchränkung öffent-
lich. Ausnahmen für gewiſſe Sachen werden durch die Geſetze beſtimmt.
Jn allen Sachen kann das Gericht durch einen öffentlich zu verkündenden
Beſchluß die Ausſchließung der Oeffentlichkeit verordnen, wenn dies von
ihm aus Gründen des öffentlichen Wohls oder der Sittlichkeit für ange
meſſen erachtet wird. Für Neu Vorpommern und den Oſtrhein ſoll über
die weitere Ausführung der vorſtehenden Beſtimmung eine beſondere Ver
ordnung ergehen. H. 33. Die Urtheile ſind in der Art auszufertigen,
daß ſie in der Ueberſchrift die Worte: „Jm Namen des Königs“, ſodann
die Aufführung der Parteien und die Bezeichnung des erkennenden Ge

richts enthalten. Iſt das erkennende Gericht ein kollegialiſches, ſo müſſen
aus den Ausfertigungen der Erkenntniſſe auch die Namen der Richter er
ſichtlich ſein. H. 34. Die Vorſchrift des g. 32 findet auch auf die nach
der Kabinets- Ordre vom 8. Auguſt 1832 Geſetz Sammlung S. 199) zu
behandelnden Rekursſachen in der Art Anwendung daß die im Falle des
H. 3. Litt. d. jenes Erlaſſes ergehenden definitiven Entſcheidungen auf
mündlichen Vortrag des Referenten in öffentlicher Sitzung verkündet wer
den. Bei Mittheilung des Rekursgeſuches oder der Rekurs- Anmeldung
an den Gegentheil zur Gegenausführung iſt zu jenem Zwecke außer der
Friſt für die letztere auch der Sitzungstag für die Verkündigung des Re
kurs-Beſcheides zu beſtimmen und hiervon dem Rekurrenten Nachricht zu
geben. Einer weiteren beſonderen Vorladung beider Theile bedarf es
nicht. H. 35. Beſchwerden über gerichtliche Verfügungen in allen prozeſ
ſualiſchen Angelegenheiten folgen ſowohl in Civil als in Strafſachen dem Jn-
ſtanzenzuge der gegen Erkenntniſſe in dieſen Angelegenheiten zuläſſigen Rechts
mittel. Jn nicht prozeſſualiſchen Angelegenheiten iſt künftig das Appellations
gericht für die Kreis und Stadtgerichte ſeines Sprengels die alleinige Be
ſchwerde-Jnſtanz, ſo daß es bei deſſen Entſcheidung bewendet. Nur ſolche
Beſchwerden, welche die Disziplin den Geſchäftsbetrieb oder Verzögerun
gen betreffen (H. 37 der Verordnung vom 21. Juli 1846, Geſetz Samm-
lung S. 301), ſind hinſichtlich aller Rechts Angelegenheiten im Aufſichts
wege, demnach ſchließlich durch den Juſtiz- Miniſter zu erledigen. Jn Be
zug auf die H. 25 Nr. 4, 5, 6 erwähnten Rechts Angelegenheiten der Ap
pellationsgerichte verbleibt es bei den bisherigen Beſtimmungen.

2. Ernennung und Qualification der Juſtiz Beamten.
S. 38. Die Präſidenten und Räthe des Ober Tribunals und der Ap

pellationsgerichte, ſo wie die Direktoren und Räthe der Kreis und Statt-
gerichte, werden durch Uns ſelbſt, dagegen Aſſeſſoren, Rechts-Anwalte, No
tarien und Referendarien in Unſerem Namen durch den Juſtiz- Miniſter
ernannt. Ueber die Ernennung der Staats Anwalte und deren Gehülfen
beſtimmt die Verordnung über Einführung des mündlichen und öffentlichen
Verfahrens in Unterſuchungs- Sachen. Referendarien, welche die große
Staatsprufung zurückgelegt haben, werden bis zu ihrer anderweitigen An
ſtellung zu Gerichts Aſſeſſoren beſtellt und gleich den bereits vorhandenen
unbeſoldeten Obergerichts Aſſeſſoren, wenn ſie nicht bei einem Appellations
gerichte nach H. 25 vorübergehend oder bei der Staats Anwaltſchaft zu be
ſchaftigen ſind, einem Kreis oder Stadtgerichte als unbeſoldete Mitglieder
überwieſen. Die Verleihung des vollen Stimmrechts an ſolche Gerichts
Aſſeſſoren hängt von der Beſtimmung des Juſtiz Miniſters ab, jedoch darf
die Zahl der unbeſoldeten Mitglieder mit vollem Stimmrecht bei einem Ge
richte niemals die Hälfte der etatsmäßigen Richter erreichen.

S. 37. Jn Betreff der zur Verwaltung der Rechterſtellen nothwendi
gen Qualification und der juriſtiſchen Prüfungen bleibt eine Reviſion der
darüber beſtehenden Vorſchriften vorbehalten. Zur Verwaltung des Amtes
eines Directors bei allen Kreisgerichten iſt die Ablegung der großen Staats
prufung erforderlich. Niemand kann eine etatsmäßige Richterſtelle bei dem
Ober Tribunal bekleiden, welcher nicht mindeſtens vier Jahre als Richter
oder OberStaatsanwalt bei einem Appellations- Gerichte fungirt hat, und
Niemand kann etatsmäßiges Mitglied eines Appellations- Gerichtes werden,
welcher nicht mindeſtens vier Jahre bisher bei einem Obergerichte und künf-
tig bei einem Kreis- oder Stadtgerichte als Richter oder definitiv als Staats
anwalt angeſtellt geweſen iſt. Rechtranwälte müſſen die Qualification der
Mitglieder des Gerichtes, bei welchem ſie angeſtellt ſein wollen beſitzen.
Auf die ſchon angeſtellten Beamten finden dieſe Vorſchriften nur inſoweit
Anwendung als ihnen eine Beförderung in eine höhere Stelle zu Theil
werden ſoll.

3. Verhältniß zu den Verwaltungs Behörden.
S. 38. Jn dem Verhältniſſe der Gerichte zu den VerwaltungsBehör-

den wird durch das gegenwärtige Geſetz nichts geändert. Sie ſollen ſich
gegenſeitig bei Erledigung der ihnen obliegenden Geſchäfte innerhalb ihres
Reſſorts Unterſtützung leiſten die Verwaltungs Behörden ſind jedoch nicht
ferner befugt, in Angelegenheiten ihres Reſſorts den Juſtiz Unterbehörden
Anweiſungen zu ertheilen und ſie zu deren Befolgung anzuhalten. Die ent
ge enſtehende Beſtimmung der Ordre vom 31. December 1825 unter D. Nr.
XII. (Geſetz- Sammlung von 1826. S. 11) wird aufgehoben.

4. Schlußvorſchriften.
S. 39. Die Gerichtsbehörden ſollen neue Etats erhalten, in welchen

ihr Bezirk, der Wohnſitz und die Anzahl ihrer Beamten ſo wie deren Be
ſoldungen, feſtzuſetzen ſind. Bis dahin werden die vorhandenen Fonds zur
Beſoldung der erforderlichen Beamren nach der Beſtimmung des Juſtiz
Miniſters verwendet.

S. 40. Alle dieſer Verordnung entgegenſtehenden Vorſchriften werden
aufgehoben.

S. 41. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. April d. J. in
Kraft. Unſer Juſtiz- Miniſter iſt mit Ausführung derſelben beauftragt und
hat die Gerichtsbehörden mit der erforderlichen weiteren Anweiſung zu ver
ſehen. Wo die Ausführung wegen beſonderer Bedenken und örtlicher Hin
gerniſſe bis zum 1. April d. J. nicht möglich ſein ſollte, iſt von ihm der
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hierdurch nothwendig werdende ſpätere Zeitpunkt zu beſtimmen und öffentlich
bekannt zu machen-

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Potsdam, den 2. Januar 184
(L. S.) (gez.) Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg.
von Manteuffel. von Strotha. Rintelen.

von der Heydt.
Für den Finanz Miniſter. Kühne.

Graf von Bülow.

(contraſ.)

Verordnung
über die Aufhebung der Privat Gerichts
barkeit und des eximirten Gerichtsſtandes,
ſo wie über die anderweitige Organiſation

der Gerichte.
An des Königs Majeſtät.

Ew. Königliche Majeſtät haben durch das Allerhöchſte Patent vom
5. d. M. unter Anderem auch die baldige Publication einer Verordnuug
über die Aufhebung der Privat Gerichtsbarkeit und des eximirten Ge-
richtsſtandes, ſo wie über die anderweitige Organiſation der Gerichte in
den altländiſchen Provinzen, huldreichſt verheißen. Durch eine ſolche
Verordnung wird einem dringenden Zeitb dürfniſſe entſprochen werden.
Jm Artikel 40 der Verfaſſungs- Urkunde iſt die Aufhebung der Gerichts-
Herrlichkeit ohne Entſchädigung bereits ausgeſprochen, es müſſen daher
die Privatgerichte baldmöglichſt vom Stante übernommen und den Ko-
niglichen Gerichtsbehörden einverleibt werden nicht minder ſind durch
Artikel 4 der Verfaſſungs- Urkunde alle Standesvorrechte abgeſchafft, die
Aufhebung des zeitherigen privilegirten Gerichtsſtandes, welcher auf der
Anerkennung ſolcher Standesvorrechte beruht, iſt demnach eine noth-
wendige Folge jener Beſtimmung. An dieſe beiden Maßregeln muß
ſich nothwendig eine anderweitige Organiſation der Gerichts Behörden
anſchließen, denn der Uevergang eines großen Theils der zeitherigen
Geſchäfte der Obergerichte auf die ordentlichen Gerichte erſter Jnſtanz
bedingt in gleicher Weiſe, wie die verheißene Mündlichkeit und Oef
fentlichkeit der Rechtspflege, einerſeits eine kollegialiſche Verfaſſung
aller Untergerichte, andererſeits eine Neugeſtaltung der Verhätitniſſe
der Obergerichte. Die erſteren müſſen in den Stand geſetzt werden,
auch die in der Regel wichtigeren Rechts Angelegenheiten der zeithe-
rigen Eximirten zur Befriedigung der Parteien zu erledigen und den
Vorſchriften über die mündliche kollegialiſche Verhandlung der Civil
und Strafſachen zu genügen, die letzteren treten, nachdem die zeit-
her bei ihnen in erſter Jnſtanz verhandelten Rechtsſachen der Eximir-
ten auf die Gerichte erſter Jnſtanz übergegangen ſind in das Ver-
hältniß von Appellationsgerichten und haben außerdem nur diejenigen
Geſchäfte beizubehalten, welche Ausflüſſe des ihnen beigelegten Rechts
der Kufſicht über die Untergerichte ihres Sprengels ſind. Bei der hier-
nach nothwendigen neuen Geſtaltung der Gerichte hat davon abßzeſe
hen werden müſſen, die rheiniſche Juſtiz Einrichtung in die öſtlichen
Provinzen des Staats zu verpflanzen. Die weſentliche Verſchiedenheit
der in dieſen Provinzen geltenden geſetzlichen Vorſchriften über die
Behandlung der Nachlaß, Vormundſchafts und Hypotheken- Sachen,
ſo wie der Civil-Prozeſſe, macht eine ſolche Verpflanzung ſo lange un-
möglich bis durch die Reviſion der Geſetzgebung die Hinderniſſe beſeitigt
ſein werden, welche der an ſich ſehr wünſchenswerthen Herbeifuhrung einer
übereinſtimmenden Gerichts Verfaſſung im ganzen Staate entgegenſtehen.
Aeußerſt zahlreiche Petitionen aus den öſtlichen Provinzen haben ſich uber-
dies entſchieden gegen eine Einrichtung erklart, durch welche in Folge
der nicht zu vermeidenden Aufhebung einer großen Anzahl jetzt beſtehen-
der Gerichte den mittleren Städten deren Nahrungs Verhaltniſſe ohne-
hin ſo ſehr gelitten haben die empfindlichſten Nachtheile zugefugt werden
würden. Die von uns ehrfurchtsvoll vorgeſchlagene neue Organiſation der
Gerichte ſoll ſich daher möglichſt an die ſchon beſtehenden Gerichts Ein
richtungen anſchließen und nur diejenigen nothwendigen Veränderungen
cherbeifuhren welche durch die veränderten Verhaltniſſe geboten ſind. Aus
gleichen Rückſichten iſt von der urſprunglich beabſichtigten Vereinigung des
rheiniſchen Reviſions und Caſſationshofes mit dem geheimen Ober-Tribu-
nal, ſo wie von der Aufhebung des Ober Appellationsgerichts zu Greifs-
wald und des Juſtiz-Senats zu Ehrenbreitſtein, fur jetzt abgeſehen wor-
den. So wenig die zuerſt gedachte Vereinigung, welche bereits durch Ar-
tikel 91 der Verfaſſungs Urkunde angeordnet iſt künftig wird unterblei-
ben dürfen und ſo ſehr es nothwendig werden wird, die unbedeutenden
Bezirke der Obergerichte zu Greifswald und Ehrenbreitſtein anderen be
nachbarten Obergerichts-Sprengeln einzuverleiben, ſo erſcheint es doch
nach unſerem ehrfurchtsvollen Erachten zweckmaßig dieſe Maßregeln ge

welche aus den betreffenden Landestheilen mehrfach Widerſpruch er
oben worden iſt, den verſammelten Kammern und bis dahin vorzubehal-

ten daß in Neu Vorpommern, ſo wie am Oſtrhein wenigſtens die dort

noch geltende abweichende Prozeß Geſetzgebung beſeitigt ſein wird. (F. 32
des Entwurfs.)
In Bezug auf den näheren Jnhalt des hier allerunterthänigſt beige-

fügten Verordnungs Entwurfs erlauben wir uns, Folgendes ehrfurchts-
voll zu bemerken:

Der erſte Abſchnitt deſſelben betrifft die Aufhebung der Privat Ge
richtsbarkeit und die Auseinanderſetzung wegen der Nutzungen und Laſten
bei Uebernahme der Privatgerichte. Die hierauf bezüglichen, in den
h. 1-3 enthaltenen Beſtimmungen beruhen auf den Grundſätzen, wel
che ſchon früher bei Aufhebung der ſtädtiſchen Gerichte Anwendung gefun-
den haben und in neuerer Zeit, bei der Vereinigung von Patrimonialge-
richten mit Königlichen Gerichten feſtgehalten worden ſind. Was die bei
ſolchen Privatgerichten gegenwärtig angeſtellten richterlichen Beamten be
trifft, ſo iſt zur Uebernahme derſelben in den Staatsdienſt eine rechtliche
Verbindlichkeit für den Staat nur rückſichtlich derjenigen dieſer Beamten
vorhanden, welche lebenslanglich angeſtellt ſind und deren Anſtellungs-
Urkunden die unbedingte Beſtatigung der vorgeſetzten Dienſtbehörde erhal-
ten haben. Jn Bezug auf einen großen Theil derſelben hat nämlich ſchon
ſeit den Jahren 1821 und 1837, weil ſchon damals die Aufhebung der
Privatgerichtsbarkeit beabſichtigt wurde, die Maßregel Anwendung gefun-
den, daß Anſtellungs- oder Vertrags -Urkunden der Patrimonialrichter
nur mit einem Vorbehalte beſtätigt worden ſind, nach welchem ſie ſich de
ren Aufhebung gefallen laſſen müſſen wenn eine Vereinigung des Ge
richts mit einem Königlichen oder Kreisgerichte erfolgen oder die Gerichts
barkeit an den Staat abgetreten werden ſollte. Ein Anſpruch auf unbe-
dingte Uebernahme in den Staatsdienſt ſteht daher ſolchen Privatrichtern
nicht zu, die Billigkeit aber erfordert um ſo mehr eine Berückſichtigung
derſelben bei der Beſetzung geeigneter Stellen, wenn ſie ſich durch prakti-
ſche Erfahrung und Brauchbarkeit empfehlen. An Gelegenheit zu dieſer
Berückſichtigung wird es bei der Beſetzung von Richter-, Staatsanwalt
und Juſtizkommiſſarien Stellen nicht fehlen.

Jm zweiten Abſchnitt ſind die Beſtimmungen über die Aufhebung des
privilegirten und eximirten Gerichtsſtandes enthalten.

Der dritte Abſchnitt beſtimmt die Einrichtung der Gerichtsbehörden,
wonach die Juſtiz Verwaltung in erſter Jnſtanz durch kollegialiſch einge
richtete Kreis- und Stadtgerichte in Verbindung mit Einzel-Richtern in
zweiter Jnſtanz durch Appellations- Gerichte in letzter Jnſtanz durch das
Ober Tribunal ausgeübt werden ſoll. Untergerichte für eine Seelenzahl
von durchſchnittlich 50,000, deren Bezirke ſich möglichſt an die Kreis-Ein-
theilung anſchließen werden nach unſerem ehrfurchtsvollen Dafürhalten den
Verhältniſſen am meiſten entſprechen. Jhre Einführung iſt ſchon durch
das Edikt vom 30. Juli 1812 (Geſetzſammlung Seite 141 ff.) beabſich
tigt worden.

Die Gewährung von Einzelrichtern für ſolche Theile des Jurisdictions-
Bezirks, welche von dem Sitze des Gerichts entfernt liegen wird den Be
dürfniſſen der Einſaſſen ſolcher entfernter Orte, wenn ſie durch Abhaltung
von Lokal -Gerichtstagen nicht befriedigt werden können, Genüge leiſten
Dieſe Einzelrichter ſollen als Mitglieder des Gerichts, welches für den gan-
zen Bezirk beſtellt iſt, angeſehen werden jedoch einen ſelbſtſtändigen Wir-
kungskreis erhalten und dieſem Wirkungekreiſe bleibend angehören denn
ſie werden in ihrem Einkommen mit den übrigen Mitgliedern des Gerichts
nach den Beſtimmungen des Etats vorrücken, daher keine Veranlaſfung
haben, behufs der Verbeſſerung in ihrem Gehalte eire Veränderung ihrer
Stellung zu wünſchen. Es darf erwartet werden daß es pflichtgetreuen
Einzelrichtern gelingen werde, ſich das Vertrauen ihrer Gerichtseingeſeſſe
nen zu erwerben und auf ihre Verhaltniſſe einen wohlthätigen Einfluß
auszuüben.

An Orten, an welchen jetzt größere Gerichte beſtehen deren Vereini-
gung mit dem Hauptgerichte am Sitze des letzteren nach dem Grundſatze
des S. 19 des Entwurfs erfolgen müßte, ſoll es nach H. 21. zuläſſig ſein,
ſolche Gerichtskollegien als Deputationen und Abtheilungen der Kreisge-
richte beizubehalten. Hiernach wird den Wünſchen derjenigen Städte ent
ſprechen werden konnen, welche durch die Organiſation in die Lage ver-
ſetzt werden wünden, die ihnen zeither gewährten größeren Gerichte ganz
zu verlieren. Es hat von uns für billig erachtet werden müſſen dieſen
Wünſchen entgegenzukommen ſo weit durch deren Gewährung die Errich-
tung eines mit der erforderlichen Anzahl von Richtern beſetzten Kieisgerichts
nicht gefährdet wird. Von den im H. 24 des Entwurfs beibehaltenen Ober
gerichten werden ohne Zweifel mehrer künftig aufgehoben werden müſſen,
da es angemeſſen erſcheint, daß für Appellationsgerichte größere Bezirke
gebildet werden, hierdurch ouch eine Verminderung der Koſten erreicht
werden wird. Wir haben jedoch nicht geglaubt eine ſolche Aufhebung zu
einer Zeit in Vorſchlag bringen zu durfen in welcher durch die Umge-
ſtaltung der Untergeichte ohnehin ſehr eingreifende Veränderungen der
Verhältniſſe eintreten werden.

Jn Bezug auf die übrigen Beſtimmungen des Entwurfs, welcher be
reits früher die Allerböchſte Billigung Ew. Königlichen Majeſtät erhalten

(Der Beſchluß in der 2. Beilage.)

Gebauerſche Buchdruckerei.
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32 Sonntag, den 7. Januar 1849.ges hat, finden wir nichts weiter zu bemerken, indem wir uns erlauben, auf Theater.
ts die Motive des früheren zur Vorlegung bei der National- Verſammlung be Donnerstag den 4. Januar,

ſtimmten Entwurfs unterthänigſt Bezug zu nehmen. Das Turnier zu Kronſtein. Schauſpiel von Holbein. Eins jener
He Eine Reviſion der Gebühren Taren iſt eingeleitet und die Vorlage Stücke die in der Periode nach dem Götz von Berlichingen dutzendweis fa
ten eines hierauf, ſo wie auf die Sportelkaſſen Verwaltung der Gerichte be bricirt wurden. Sie ſollen Nachahmungen jenes genialen Produktes des
den züglichen Geſetzentwurfs an die zunächſt zuſammentretenden Kammern vor jungen Wolfgang Göthe ſein aber ihre Helden verhalten ſich zu ſeinem
el bexeitet. Es ſoll hierbei beſonders auf Herabſetzung der Sportelſätze in Rittersmann, wie ein Gardelieutenant zum ſiegenden Achilles. Die Weiſe
in denjenigen Rechtsangelegenheiten Rückſicht genommen werden, in welche ſie dieſer Nachahmung, die in der deutſchen Literatur manche Analogien findet
ge nach der zeitherigen Erfahrung drückend erſchienen ſind. B. in den Wertheriaden in den Künſtlerromanen ec.) hat etwas ſehr
bei Wir ſtellen auf Grund des Artikels 105 der Verfaſſungs- Urkunde Eigenthümliches. Wenn das Genie in ſeinem Gedichte das große Geſicht
be ehrfurchtsvoll anheim verkörperte, das es in einem göttlichen Augenblick der Begeiſterung ſchauenche die unterthänigſt überreichte Verordnung Allergnädigſt genehmigen und durfte: ſo macht ſich das nachahmende Talent daran, die großartige Nackt
ten vollziehen zu wollen. heit jener klaſſiſchen Formation mit den Modegewändern des Tages zu um

Berlin, den 30. December 18448 hüllen, dem Gedicht jenes niedern Pathos ſentimentaler Gefühlchen einzu
al Das Staats Miniſterium. hauchen, das nie ſeine Wirkung dem Deutſchen gegenüber verfehlt. Dieſer
on Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel. Johann Balthora iſt unbekümmert um die innere Wahrheit ſeiner Con
der von Strotha Rintelen. von der Heydt. Für den Finanz ception: es kommt nur auf den Effekt an, auf das Verhältniß, in das ſein
in Miniſter: Kühne. von Bülow. Stück ſich zur Kaſſe ſtellen wird er weiß daher ſehr gut die modernen
ter ren zen ihm! ob ſie einem deutſchen Ritterde oder einem Literaten in den Mund legt und man wird ſich zuletzt über-he Vermiſchtes. zeugen, daß er auf den Beifall des Tages ganz richtig pek net hetſe- So

Die Blatter der Londoner „Times“ wurden ſeit 22 Wer erſt nen Mag t der eben von der Lektüre
e es Werther oder des empfindſamen Müller gekommen zu ſein ſcheint, erern Jahren auf einer von errn Applegath gebauten r r hält den Beſuch des Junker von Laufenheim, der ihm mit de Anmuth,

ng gedruckt, durch welche etwa 5000 bis 6000 Exemplare in einer die nur ein Pariſer Roue' kennt, erzählt, er ſei zu feig ſich zu pflegen und
fti Stunde abgezogen werden konnten. Da bei dieſer ren bäte t J n Turnier mitzumachen deſſen glücklicher Aus
ſer S einer Flaäche feſtliegt, das zu bedruckende gang ihm die Hand einer Dame bringen würde. Dieſer Feigling, der init der Satz horizontal auf F e feſt 4 n d ickla ft d kurzen Worten den bekannten Ehrenkatechismus des biedern Sir John Fal-

Papier auf einer Walze darüber hinlaäuf rrio zur r ſegt ſtaff repetirt, trägt ein deutſches Ritterhabit. Welch verzweifelte Naivetät!
des ſo bedruckt wird, ſo entſtand dadurch immer noch einiger Aufen Ich ſetze die Treibjagd nach Fehlern in dieſem bejammernswerthen Stück

halt, daß die Walze, wenn ſie an dem einen oder dem anderen nicht fort eine Fortſetzung würde jeden Leſer und eben ſo ſehr den Ref.
en, Ende angekommen war, wieder umkehren mußte. Jetzt hat ar Wehech die d en eher 4e ſo r r re
ge t welcher durch nur wiederholen, was i on früher über ihr Spiel ſagte: Die Graziein Herr Applegath ein r r r ad r ihrer Bewegungen, dte Viegſamkeit ihres Organs, ihr natürlicher Humor
das perpendikulare Stellung die bisherige ger e geben ihr Mittel in die Hand, mit denen ſie viel ſchönes, beſonders im fei
ahl laufende Bewegung in eine ununterbrochene Bewegung in ei nen Luſtſpiel, leiſten kann. Jch haue gewünſcht, ſie wäre einmal in jenem
in nem Kreiſe umgeſchaffen wird, wodurch dieſer Zeitverluſt auf klaſſiſchen Luſtſpiel des Moreto „Donna Diana“ bei uns aufgetreten.
den gehoben iſt und die Zahl der Exemplare, welche in einer Stunde Sie hätte dem Publikum durch die Vorführung eines der beſten Luſtſpiele
rch c ird, ja bis der europäiſchen Literatur einen nachhaltigen Genuß bereitet und hätte andeabgezogen werden, auf 8000 Exemplare erhöht wird, ja bis zu rſeits die Gel e et imlt tge ihreich t rerſeits die Gelegenheit gehabt, die eigenthümlichen Vorzüge ihrer Natur12,000 geſteigert werden kann. Die Maſchine iſt in der Dru in auffallender Weiſe als Donna Diana geltend zu machen. Das Haus

ns ckerei der „Times“ ſchon ſeit Oktober in Gebrauch. war leider ſehr leer. H. K.

h re ca 7 v e e re n J een. es aalkreiſes, welche in den letzten Mo- anberaumten iquidations Termine ent-Be a ntmachungen. naten Einquartierung hatten, und danke weder in Perſon, oder durch einen hieſi-

S Bei der hoöhern Orts verfugten Aufhe- denſelben auch meiner Seits fur die gute gen Juſtiz Kommiſſar, von denen die
hts bung meines hieſigen Truppen Comman- Aufnahme, welche ſie den preußiſchen Sol Herren Juſtiz-Rathe Quinque, Wilke
ing dos und meiner morgen erfolgenden Rück daten haben zu Theil werden laſſen. und Riemer in Vorſchlag gebracht wer-
rer kehr nach Berlin halte ich mich verpflich Halle, am 5. Januar 1849. den, anzumelden, mit der Aufforderung,
ſe tet, Einem c. für das freundliche Entge- Der Landrath des Saalkreiſes noch vor dem Termine vollſtändige Liqui
luß genkommen in allen geſchäftlichen Bezie v. Baſſewitz. dations Berichte behufs Beſchleunigung

hungen, ſo wie den betreffenden Einge- e des Verfahrens, baldigſt einzureichen bei
ni ſeſſenen des Kreiſes, welche durch die be- unterlaſſener Anmeldung und beim Aus-atze reitwillige und vortreffliche Aufnahme der u n e uns bleiben im obigen Termine aber zu ge-
e. in den verſchiedenen Ortſchaften einquar W r ſbſt ſt 29 wärtigen daß ſie mit ihren Anſprüchen an
nt tirten Truppen meines Commandos einen Se e 4 r r birſe t am die Maſſe präkludirt werden, und ihnen
er neuen Beweis ihrer Geſinnungstüchtigkeit Septem r Wrgg r 7 deshalb gegen die übrigen Gläubiger ewi
anz an den Tag gelegt haben, meinen beſten Die Aktiv. Maſſe n S ges Stillſchweigen auferlegt wird.
c Dank mit dem ergebenſten Anheimſtellen F. r die c Halle a,S., den 25. Novbr. 1848.
chts auszuſprechen, den Betheiligten hiervon t l c W r Königl. Land- und Stadtgericht.
er auf geeignetem Wege Kenntniß geben zu thekSchulden, welche auf dem, Der zweite Prozeß Richter
en, wollen. meinſchuldner im März d. J. für 6600 Stecher,irke Halle den 5. Januar 1849. erkauften Hauſe Nr. 943 Halle haften.
icht Generalmaf d BrigadeCommandeur Es werden daher alle unbekannte Glau- enzu eneralmajor un gade biger, welche an die Maſſe Anſprüche zu Es wird ein Hausmadchen, welchesige v. Webern. be enmeinen, hierdurch vorgeladen, Zutte Atteſte aufzuweiſen hat, zum 1. Fe

der n ipzi 5Ein Königl. Wohllöbl. Land dieſelben binnen 3 Monaten und ſpeſten ruar geſucht Leipziger Straße Nr. 254.

be iſes hi in dem, vor dem Deputirten Land unrathsamt des Saalkreiſes hier. ine:ten h samt dess es Stadtgerichts-Rathe Stecher auf Schweine- Verkauf.
Vorſtehendes Schreiben bringe ich hier-

durch zur Kenntnißnahme der Gemeinden
den 17. März 1849 Vormittags 10 Uhr

an Gerichtsſtelle hieſelbſt Zimmer Nr. 6
20 Stuck hochtragende Sauen ſind zu

verkaufen im Gaſthof zum goldnen Pflug,.



Verkauf der Königl. Braunkoh
lengrube Glückauf bei Völpke.

Die bisher für Rechnung des Koönigli-
chen Fiskus betriebene, im landrathlichen
Kreiſe Neuhaldensleben belegene Braun
kohlengrube Gluckauf bei Voölpke mit dem
Rechte der ausſchließlichen Kohlenfoörde
rung auf einem Felde von einer Fund-
grube und 1200 Maaßen, ſoll

den 10. Februar 1849 Vormittags
11 Uhr

im Lokale des unterzeichneten Bergamts
öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft
werden.

Kaufluſtige werden dazu mit dem Be-
merken eingeladen, daß ſich die vorgeſetzte
Behoörde: Miniſterium für Handel, Ge-
werbe und öffentliche Arbeiten die Ge-
nehmigung des Zuſchlags vorbehalten hat
und daß bis zu dem Eingange derſelben
die drei Meiſtbietenden an ihre Gebote ge-
bunden ſind. Die ſpeziellen Verkaufsbe
dingungen, ſo wie eine Beſchreibung der
Grube nebſt Landzeichnung und tabellari
ſche Zuſammenſtellung der Kaufbetriebs-
Reſultate aus den Jahren 1843 bis 1847
ſind von heute ab in der Regiſtratur des
unterzeichneten Bergamts einzuſehen, reſp.
daſelbſt gegen Kopialien in Abſchrift zu
erhalten.

Halberſtadt, den 3. Januar 1849.
Königl. Magdeburgiſches Verg-

Amt.

Holz- Verkauf.
Freitag, den 12. Januar 1849,

Vormittags 10 Uhr
ſollen im Schkeuditzer Unterforſte

circa
120 Klafter eichenes Brennholz,
20 Schock dergl. Abraum,
50 e gemiſchtes Unterholz,
4 3“ ſtarke 15 26“Stangen,

öffentlich meiſtbietend unter den im Ter-
mine ſelbſt bekannt zu machenden Bedin-
gungen verſteigert werden und wollen ſich
Kaufluſtige zur vorbemerkten Zeit

auf dem diesjährigen Schlage
im verſchloſſenen Holze an der

daſelbſt erbauten Hütte
einfinden.

Der Herr Foörſter Koöoöring in Schkeu-
ditz wird Kaufliebhabern auf Verlangen
obige Hoölzer vorher anweiſen.

Schkeuditz, den 4. Januar 1849.
Der Oberfoörſter Mechow.

Geſucht wird ein Kellnerburſche, wel
cher ſogleich antreten kann. Nachweis er
theilt die Lithogr. Anſtalt von Theodor
Sebald in Halle a,S., Schmeerſtraße
Nr. 480.

lange

werden.
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Halle, d. 5. Januar 1849. So eben aus dem hieſigen Wahlverein, zu dem
ich ging, um ſeine Sentenzen, die ich nur vom Hoöörenſagen kannte, näher kennen
zu lernen, zurückgekehrt, kann ich nicht unterlaſſen, Jeden der es mit ſich und
dem Vaterlande wohl meint, vor Zutritt zu demſelben zu warnen. Derſelbe ſpricht
ſeine Abſicht klar und unzweideutig aus auf der einen Seite will er die vom Kö
nige unter Vorbehalt der Reviſion beider Kammern verliehene Verfaſſung vom 5. De-
cember pr. anerkennen, auf der andern Seite proteſtirt er dagegen und nennt ſie
einen Staatsſtreich, eine Revolution, die der König vollführte, inſofern das Volk
nicht dabei mitgeſprochen hat; auf der einen Seite will er, daß ſeine Wahlen auf
Männer fallen, die die Verfaſſung vom 5. December revidiren, auf der andern Seite
ſollen es aber auch ſolche ſein, die die Verfaſſung nicht octroyirt, ſondern vereinbart
haben wollen, weil dann erſt das Volk ſeinen Rechtsboden wieder erlangt hat, wenn
die Vertreter vereinbarende, nicht revidirende Vertreter ſind. Was heißt dies an-
ders, als das Spiel der Linken von Neuem beginnen helfen! oder man muß ſagen:
der Verein weiß ſelbſt nicht was er will! Herr Prof. Burmeiſter wirkt fur den
Verein, indem er auffordert, nicht allein ſtehen zu bleiben, der Partikularismus
tauge nichts, man müſſe mit dem Strome mitſchwimmen, auch wenn man nicht
ganz ſeiner Richtung zu folgen geneigt ſei! Glaubt der Herr Profeſſor, daß dieſer
Verein ſchon zum Strome geworden waäre? Jch vergleiche ihn ſammt ſeinen Bru-
dern in Magdeburg und Berlin mit einem Tropfen Waſſer im Meere. Will
der c. Burmeiſter den Hauptſtrom kennen lernen, mit dem es auch ihm Pflicht
ſein müßte, ſich fortreißen zu laſſen, damit er nicht am Ende beſchamt und allein
daſtehe, ſo kann ich ihm ganz andre Manner nennen, als die heute verleſenen Zeich-
ner der verſchiedenen Wahlprogramme. Dieſer Hauptſtrom hat das Wohl des Volksim Auge! An ſeiner Spitze ſeht der König! Wer das nicht anerkennt, iſt ein

Rust.

Eine Wohnung von 3 Stuben und
allem Zubehoör ſteht zu vermiethen und iſt
zum 1. April d. J. beziehbar.

Merkel, Mauermeiſter.

Caragheen Moos-Chocolade,
a U 15 als ein ganz vorzugliches
nahrhaftes und ſtaärkendes Mittel fur
Bruſt und Magenkranke, beſonders Woch
nerinnen ſehr zu empfehlen, bei

E. L. Helm, gr. Steinſtraße.
Die beſten und friſcheſten bairiſchen

Malzbonbons gegen Huſten nur bei

Dem verehrten Publikum die ergebene
Anzeige meiner geſtern erfolgten Rückkunft,
ſowie, daß ich nach wie vor früh bis
9 Uhr zu ſprechen bin.

Halle, d. 5. Januar 1849.
Dr. Reil.

Barfußerſtraße Nr. 123.
rn

à

Eine geſunde Amme findet ſogleich einen
Dienſt. Zu erfragen bei der Hebamme
Frau Alicke.

Ein fettes Schwein, 13, Jahr alt, iſt

E. L. Helm. Schaafſtadt.
Woagen- und Pferde- Auction.Mittwoch, den 10. d. Nachmittags Kaufgeſuch.

Betreffende Gutsbeſitzer, welche Guter, na-
mentlich zu 60 80,000, 40 60,000,
30,000 zu 10,000, 9000, 8000,
7000 verkaufen wollen, kann zah-
lungsfähige Käufer nachweiſen A. Linn

in Halle, Lucke Nr. 1386.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Heute Vormittag 11 Uhr entſchlief
ſanft zu einem beſſern Leben der Uhrma-
cher Johann Chriſtian Knauth in
dem Alter von 72 Jahren 9 Monaten.
Tief betruübt und um ſtille Theilnahme
bittend, zeigen dies Verwandten und Freun-
den hierdurch an

Halle, am 6. Januar 1849.
die Hinterbliebenen.

2 Uhr werden in dem Hauſe Geiſtſtraße
Nr. 1276a ein Leiterwagen mit eiſer-
nen Achſen und 2 tüchtige Fuhrmanns-
pferde (Fuüchſe) gerichtlich verauctionirt
werden. Gräwen, Auct.-Comm.

Auction.
Freitag, den 12. d., von Mittags 1 Uhr

an u. folg. Tages, werden in dem Troitſch-
ſchen Hauſe hier in der gr. Ulrichsſtraße
Nr. 17 mehrere Faſſer Kornbranntwein,
Nordhäuſer, Liqueur, Rum und Sprit,
Zuckerſyrup und Ruckelrübenſaft, 3 Kru-
ken gereinigtes Kienöol, Firniß, Leinol,
Thran und Wagenſchmiere, Theer, Pech,
Glaspech und weißes Pech, Kalifonium,
eine Partie leere Faſſer und zuletzt Meu-
bles, Haus und Küchengerath, Betten
und andere Sachen gerichtlich verauctionirt

Gräwen, Auct.-Comm.

Gebauerſche Buchdruckerei.

zu verkaufen bei Gottl. Schimpf in

Gieo r
und S
Leipzi
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